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Beginn der Sitzung: 11 Uhr 10 Minuten. 

Präsident Kunschak ,e ,r ö f f n e t die Sitzung zusätzlich: der Entwurf zu einem Gesetz, das 
um 11 Uhr 10 Minuten und erklärt das P r  0- die Anforderungen von Lebensmitteln regelt, 
t'Ü k 0 1 1  der Sitzung v:om 6. März als g e- welche nach den geltenden Vorschdften be­
n eh m i g t. reits abgeHef,ert oder dem Verkehr hätten zu-

E n t s eh u I d i g tSlind die Abgeordneten geführt werden <sollen, wurde hereits von der 
G 'a i ,s w i n k I e r UIlld Ing. B a bi t s c h, ,prov.isorischen Staatsregierung ausgearbeitet 
k r  a n  k gemeldet der Abgeordnete H a a- und am 13. Dezember 1945 im MiiIlEsterrat be­
g e  r. schlossen. Her Alliierte Rat hat die Gesetz-

wetrdung dieses Entwurfes mit einigen Ab­
Die A n  t ,r ä g e  Nr. 15 bis 19 WlUrden' den änderungen genehmigt, w.elche in die nun-

zuständigen Ausschüssen z u g e wi e  s e n. Inelhr dem Nationalrat unterbreitete Regie-
Eing.elangt sind fol,gende R e g i  e rUn g s- rungsvorlage aufgenommen wurden und im 

v o r  lag ein: Mo1livenbericht hie:ru ,erläutert !Sind. Beson-
Bundesverfassungsgesetz, betreff,end Ab- deren Wert legt der Ernährungsausschuß auf 

änderung und Ergänzung des Wirtschafts- folgende Abschnitte. 
säubel"ungsges,etzes in der Fassung des Ver- Die A,nforderung erfolgt durch den zustän­
fassUillgsgesetzes vom 13. Dezember 1945, dig,en Wir,tschaftsverband, der seine Befug­
B. G. BlI. Nr. 41/1946 (3. Wlirtschaftssäube- nisse durch -seine Unte1rorgane ausüben kann' 
rungsgesetznovelle) (65 d. B.); [§ 1, Ahs. (2) und (3) und § 2, Abs. (2)]. Der 

Bundesg.esetz, womit dals Bundesgesetz vom Ausschuß hat sich des näheren mit der Fra,ge 
21. Dezember 1945, B. G. BI. Nr. 36/1946, über d'er Mitwirkung von Vertretern der Ver­
die FÜlhrung des Bundeshaushaltes in der brauche'r, 'bez1ethungswed:se der zuständigen 
Zeit bis 31. März 1946 ,geäIDdert wird (Bud- Berufs:körperscharten hei der Anford,erung 
getprovislOriumsnovelle) (70 d. :B.); befaßt. Die Willen'Smeinung des Ausschusses 

Bundesgesetz über die Schaffung der öster- wurde ,in ,einer Resolution festgehalten, :durch 
reichischen Befreiungsmedaille (72 d. B.). welche die Bundesministeden für Volkser-

nährung und für Land- und Forstwirtschaft 
Es wird zur T a:g e S 0 r d n u n g über- aufgefordert werden, allen Gruppen der Er-

gegangen. zeuger und Verbraucher die Mitarbeit zu er-
Der e r s t e Punkt ist der Bericht des Aus- möglichen. Die Resollftion ist diesem Bericht 

s�hluSISes für ErnahruIlJg über die Reg:ierungs- angeschlossen. De,r Gesetzentwurf sieht 
yorlage (60 d. B.): Bundesgesetz über die An- rerner die Möglichkeit vor, auch nicht bewirt­
ford:erung von landwirtschaftlichen Erz.eug- schaftete Lebensmittel oder diie zu ihrer Her­
nissen . und sonstigen Lebensmitte�n für stellung erforderlichen RohstoUe gegen an­
Zwecke der Volksernährwng (LebensmiÜel- gemessene Vergütung anzufordern (§ 4), re­
anforderun�s-Gese:tz) (63 d. B.). gelt das bei der AnfordeI'fU!Ilg einzuhaltende 

Berichterstatter Rupp: Hoh,es Haus I Heute Verfahren sowie das Verfahren bei Berufung 
liegt uns eine Regierungsvorlage über die gegen Anforderung;sbesche.ide, setzt fest, daß 
Anforderung von landwirtschaftlichen Ernelig- Anforderungen nicht vorgenommen werden 
nissen und .sonstigen Lebensmitte.:Ln fü.r dürfen, sofern hiedurch Interessen der Alli­
Zwecke der Volks ernährung vor. Im § 1 wird ierten Mächte verletzt werden. Er ,enthält 
bestimmt, daß landwirtschaftliche' Erzeug- sohließlich Bestimll1fUng,en über V·erwaltungs­
nisse oder ,deren Bearbeitungsprodukte, die strafen, die bei Zuwidell'handlungen gegen das 
bei Erzeugungs-, Vera�beitungs- und Ver- Gesetz verhängt werden sollen. Doer Ausschuß 
teilungs'betrieben festgestellt werden und die für Ernährung hat die Regierungsvorlage ein­
nach den geltenden VorsClhrli.:f.ten bereits a1b- stimmig angenommen und stellt a;uf Grund 
geliefert oder dem Ve,rkehr hätten zugeführt seiner Beratungen folgenden A ill t rag (liest): 
werden sonen, für Zwecke der Volksernäh- "Der Nati,onalrat wolle beschließen: 
rung gegen angemessene Vergütung unver-
züglich anzufordern sind. Absatz 2: Die Über- 1. Hem von der Bundesr.egierung vorge-
prüf.ungstätigkeit ,zum Zwecke der obigen legten Ent�ul'lf eines Bundesgesetzes über 
Feststellung und die Anforderung erf01gt die Anforderung von landwiirtschaftlichen 
durch die :zrustäIlJdigen Wirtschaftsorgani- Erzeugnissen und sonstigen Lebensmitteln. 
sationen. Na"h dieser Reg;ierungsvorlage für Zwecke der VolIDsernährung (Lebens-
können also restlos alle Lebensmittel, die mittelanfordeI"1llllgs-Gesetz) (60 d. B.) wird 
noch vorhatnd8lIl sind und abli.eferungspflich- di·e verfiassungs�äßige Zustimmung ,erteilt. 
tig wären, angefordert werden. Im Bericht 2. Die beigedruckte Entschließung wird 
des Alusschus,ses für Ernährung heißt es noch ,angenommen." 
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Hiezu möchte ich im Namen des Aus­
schusses noch folgendes bemerken: Wir legen 
besonderen Wert auf die Mitarbeit der Be­
zirksaussclhüss,e und der Ortsausschüs,se, denn 
die Ernte dl9S ver.gangenen Jahres war sehr 

, ve:r:schieden, nicht nur in den verschiedenen 
Bezirken UJIld Gemeinden, sondern in j.edem 
einzelnen Betm'eb. 

Wir ftaiben in österreich im Jahr1e 1945 eine 
EI1llte gehabt, die kolo:ssal durch klimatische 
Einwirkungen, besonders aber durch die 
katastrophale Dürre gelitten hat. Darul sind 
die .Krtegsereignisse gekommen, und dadurch 
konnten viele Betriebe im Frühj,ahr nicht 
rechtzeitig an1)auen 'Uind dJiej.enigen, die nach 
den Kriegstagen anbauen koonten, haUen 
mindestens einen 75-prozentigen Ernteausfall 
gegenüber denen, die 'Zleitgerecht gebaut 
haben. Es kann daher keilIl Organ, dJas von 
'Wien hinauskommt und Vorschriften machen 
soll, ,eine wirkliiClh geeignete Vorschrift er­
teilen, nicht einmal ein guter Agrarier kann 
das, wenn er nicht Ortsansässige zu seiner Be­
ratung heroozi,eht; Wir haben besonders hier 
um Wrien kflasse Fälle erlebt, wo die Kampf­
handlungen einige Zleit gestockt ha'ben und 
für Wien Nachschub an Truppenteilen not­
we:p.dig war, die in so vielen Gemeinden 
katastrophale Schäden ausgelöst haben. Ohne 
die riClhUge Mitwirkung der Berufskörper­
schaften draußen in den eiIWelnen Gemeinden 
köoote kein Enfolg elrzilelt werden. Das Gesetz 
ist mit Ende des J,ahres terminisiert, denn 
wir hoffen, daß w:ir heuer eine bedeutend 
bessere Ernte haben werden, da Kriegs­
schäden niClhft mehr ZIU befürcMen sind, ,sodaß 
das Gesetz mit Ende des J'ahres aufgehoben 
werden kann. Ich bitte daher das Hohe Haus 
nochmals, ,der Regierungsvorlage zuzu­
stimmen. 

Die G e .n e r ,a 1 - und S p e z i a  I deb.atte 
wird u n t le r e.i n 'e m vorgenommen. 

Abg. Koplenig: Hohes Haus! Die vorlie­
gende Regierungsvorlage über ein Lebens­
mittelanforderungs-Gesetz gehört z.u den not­
wendigen Maßnahmen auf dem Gebiete der 
Ernährungswirrtschaft, ,einem Gebiet, dem 
sich infolge der in der letzten Woche ein­
getretenen Verschärfung der Ernährungs­
lage die Aufmerk'samkeit und Sorge der ge­
samten Bevölkerung zuwendet. Mit di,eser 
Maßnahme hat sich schon die Provisori.sche 
Staatsregi.erung im Dezember vorigen Jahres 
beschäfttgt. Wir Kommunisten haben damals 
dem Gesetz zuge'stimmt, weil wir es für not­
wendig und für richtig hielten. Aber gleioh­
zeitig haben wir damals zum Ausdruck ge� 
br,acht, daß diese Maßnahme nicht nur schon 
viel früher hätte beschloss.en und durchge­
führt werden müss,en, sQudern daß ein .solohes 

� bensmittelanforderulIlgs-Gesetz nur eine 
von vielen and<eren Maßnahmen zur Erfas­
sung und Aufhri!I1gU:Dg der heimischen Pro­
duktion an Lebensmitteln sein soll. Man kann 
wohl sa�en, daß da!s vorliegende Ge.se�z mit 
reichli�her Verspätung erscheint. Trotzdem 
aber woUen wir es als ersten Schritt be­
Igrüßen, wenn damit Ernst .gemacht wird und 
ein neuer W,eg der Ernährungswirtschaft und 
Ernährungspolitik beschritten werden soll. 

D nsere Ernährungsla:ge .ist Jetzt in ein be­
·sonders kritisches Stadium getr'eten. Wir 
st�hen der Tatsache gegenüber, daß die bis­
herigen ohnehJin kärglichen Rationen gekürzt 
werden müssen, aber wir sind nicht die ein­
zigen, die sich in einer solchen Lage befinden. 
In ei!ner ähnlioben Lage befinden sich heute 
die meisten Völker Europas nacl:t di,esem 
Krieg, und in der ganzen vVelt steht nichrt erst 
seit helUte, sondern schon seit langem das Er­
nähtrungsprobLem im Vordeligrund aller 
Fragen, die Frag.e, wie man den Kampf gegen 
den Hung:er zu führen hat. 

Es ist richtig, unsere Lage hat sich dadurch 
besonders ,schwierig gestaltet, daß auf einem 
Teil unseres Gebietes Kampfhandlungen mift 
Zerstörungen U!nd Verwüstungen, wenn auch 
nioht :in einem solchen Arusmaß wie ,in  an­
der,en Ländern, stattgefunden haben. Sie hat 
sich auch ,deshalb schwieriger gestaltet, weil 
von den deutschen Faschisten vor ihrer 
Flucht noch Vorräte und Vorr,atslager, Ver­
kehrsmittel und VIerkehrswege ,zerstört wur­
den. Aber dem gegenüber steht 'eine Tat­
sache, durClh die wir zweHellos gegen­
über manchen anderen Ländern in einem ge­
wissen Vorteil sind, und zwar die Tiatsache, 
daß Wien, die Hauptstadt des Landes, nun 
,schon seit fast einem Jahr zue,mt durch die 
Rote Armee aUein und dann ,gemeinsam von 
den AlLiierten fast 'zur Gänz,e verso� worden 
ist. Dadurch wurde uns nicht 'Dur .eine große 
Sorg,e abgenommen, ,sondern dadurch haben 
wir auch die Zeit und -die Möglichkeit be­
kommen, lalle nötigten Vorkehrungelll zu 
treUen, um unsel'le eigooen Kräfte zur Siche­
rung der VolksernäJhI'IUng zu mobilisieren. 

Aber wie wurde diese Zeit und diese Mög­
lichk1eit genützt? Wir mÜSISIen leide,r fest­
stellen, daß die verantwortlichen Regierungs­
stellen und Behörden, Landesämter, Wirt­
schaftsverbände I\lnd ,alle die vielen Instanzen, 
die für die Erfassung, Aufbringung und Ver­
teilung der Lebensmittel, kurz, für die Er­
nährung verantwortlich· sind, im ganzen ge­
nomm.en ihren Aufgaben nicht gerecht ge­
worden Isind. 

Ich will hier niohtuntersuClhen, wo im ein­
zelnen die Ursaohen liegen, das Entschei­
dende war jedenflalls ,ein,e falsche Richtung im 
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der gesamten ErnährUlIlgspolitik. Man hat sich 
fast ausschUeßlich auf die HiUe von außen 
her orienUert und ,sich daher 'zu wenig ange­
strengt, rum die ieigenen Kräfte ,aufs äußerste 
anzuspannen, die eig,en1en Mögliohkeiten voll 
ood 19J8Jnz auszunützen. Dd,ese fal'Sche Grund­
einstellung hat .in Wirklichkeit den Willen 
und die Tatkraft im eigenen L1ande gehiemmt 
und ·sie hat ,allein den Saboteuren gtenützt. 

Wir Kommunisten haben von allem Anfang 
au den Standpunkt v,ertreten, daß dn den Er-

. nähroog!sfmgen in 'erster Linie der völligen 
Ausnützung :aUer MögUchkeiten im L.ande 
selbst die Hauptaufmerksamkeit geschenkt 
werdenllllUß. Wir haben von allem Anfang' .an 
den Standpunkt v,e,rtreten, daß eine einheit­
Hche Lenkung und e,ine 'einheiUiche Organi­
,satitQ'Il notwendig ist, die alle Aufgaben der 
Ernährung, die Erfasstmg und Aufbringung 
wie auch die VerteilUlllg umfassen soll. Wir 
standen und 'Stlehen auch j1etzt nooh ,auf dem 
Standpunkt, ·daß das g.esamte Ernährungs­
wesen e,i n e m Ministerdum, und zwar dem 
Bundesministerium für Yolksernährung, un­
terstellt sein soll, und wir sind der. Meinung, 
daß 'Sich dies,e's Ministerium q;ur Durchführung 
seiner AufgabelJl 'eines Apparates zu bedienen 
hätte, der nicht nach alten bÜ:l�okratischen 
Methoden arbeitet, sondern .in wirklich demo­
kratischer W'e:ise durch die weitestgehende 
H eranzile:hung von KräNen aus der Bevöl­
kerung rur Mitarbeit und Kontrolle die über­
windung der Schwierigkeiten und die Etffül­
lung d,er Aufgaben siehert. 

In dieser RichfIung äst bis heute nichts ge­
scheh8lI1. Wh haben das Ministerium für 
Land- und Forstwirtschaft, dem die Edassung 
und Aufbringung der L'ebensmittel obliegt, 
wir haben ein Netz von ,sogenannten Wirt­
schaftsverbänden, die zwei Ministerien unter­
stellt sind. Wir ha:ben Landesernähoougs­
ämter, Bezir�seI'tnährungsäiIllter und wir 
haben auch eilIl MiJruisterllUIn für Volksernäh­
rung, das ,die Aufgabe ,der V,erteiLung der 
Le1bensmiutel haben soll - vorausgesetzt, daß 
es etwas zu verteilen gibt. 

Es !gab auch nicht' wenig Be,reitschaft und 
nicht wenig Initiative in den Krei!sen der Be­
völkerung, den zuständigen Behörden bei 
der überwindung der Schwierigkeiten ZU 
helfen, aber diese Ber.eitwdlligkeitund Initia­
tive wurden nicht ermutigt, im Gegenteil, es 
wurde Isehr häufig alles getaJn, um diese Ini­
tiative zu erdrosseb",,, 

Wenn der Ausschuß für Ernährung heute 
dem Hause die Entschließung unterbreitet, 
wonach die Bundesminister .für Volksernäh­
rung und für La'nd� 'tmd Forstwirtschaft auf­
gefordert werden, den Wirtsohaftsverbänden 
di!e WeisungZIU erteilen, die überprüfungs-

tätigkeit unter MJitwirkung der Bezirks­
Ikontrollkommissionelll dllJI'chzuführ�etll, so ist 
dies gewiß sehr zu begrüßen. Man muß je­
doch feststellen, daß ein. diesbezüglicher Be­
schluß von der provisorischen Staatsregiemmg 
schon vor einem halben J ahl'le gefaßt wurde 
und daß dieser Beschluß bis heute offenbar 
noch nicht durohgeführt wurde. 

Meine Fr,auen und Herren! Ich glaube, daß 
wir alle aus dieser ganzen EntwickllllIltg die 
Lehre ziehen müssen,daß es so wie bisher 
nicht weitergehen kamill. Dlie Fehle,r, die ge­
schehen sind, können 1eider nicht mehr zur 
Gänze gutgemacht we'rden, trotzdem kann 
vieles noch geschehen, um das Schlimmste zu 
verhüten. 

Das uns vorliegendie Gesetz muß rasch und 
ernsthaft dfl.ltl'ciIgeführt werden. Das Straf­
gesetz, das strenge Maßnahmen gegen Sabo­
tage und SchleichhandJel vOI'lsieht, muß gegen 
alle angewoodet werdoo, die die Ernährung 
des Volkes sabotieren. Diie notwendigen Ge­
setz,e, die eine einheitliche und demokr.atische 
Organisation des gesamten Ernährungswesens 
Isichern, müssen in näc.hster Zeit von der Re­
.gierung vorgelegt, vom Parlament be­
schLossen und dann :auoo wirklich durch­
ge fÜlh rt werden. Da�u gehören auch Maß­
nahmen - ,rasche und ,entschlossene Maß­
nahmen - die sichern, daß jedes Fleckchen 
Boden, das heute nooh 'brachliegt, auch wirk­
lich bebaut wird, und ,zwar sowOlhlauf dem 
Lande wie auch in ,dien Städten. 

Es hand,elt ,sich dabei lDioht nur darum, das 
Schldmmste für die nächsten Monate zu ver­
hindern. Man täusche sich nicht, auch im 
.näc.hsten Jahre wird die ErnäJhrungskrise 
Europas lU!Ild der Welt noch nieht überwunden 
Isein, und aUClh nicht die Ernährurugskrise in 
österreich. Wenn wir nicht rechtooitig, also 
jetzt schon, alle notwendig,en Maßnahmen 
treffen, dann w€trden wir im ,nächsten Winter 
und im nächsten Früthj,ahr wiedeT vor der Ge­
fahr eine,r Ernähr.ungskatastrophe stehen. 

Wir alle müssetrl uniS daher der s,chwe,ren 
Y,erantwortung bewußt sem, die wir tragen. 
Wir werden .dieser Verantwortung mcht 
ledig, wenn wir bloß iILach Hilfe rufen und 
über di'8 Schwiertgkeiten kliagen, die sich 
UDS entge,genstellen. Zögernde Schritte und 
hail.be Maßnahmen werden nicht genügen. 
W,enn wir aber alle ohne Rücksicht auf 
Sonderinteressen entschlossen sind, zusam­
menzuarbeiten im Kampf gegen den drohen­
den Hunger und ZJur Sioherung .der Ernährung 
uruseres V ol�es, dann werden wir 'auch im­
stande sein, die Schwierigkeiten zu über­
winden, die heute manchtem vielleicht noch 
unüberwindJ.iClh zu ,sein scheinen. 
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Die Kommunistische Fraktion wird daher' haus ausg;ingen, ja daß man wiederholt sogar 
für das vorliegende Gesetz und fü.r die vom Anträge stellte, das Oberhaus überhaupt ab­
Ausschuß vorgelegte Entschließung stimmen, I zuschaUen. Kurz und gut, das Sanktionsrecht 
in der Erwa'rtung, daß dtes ein Schritt sein: war in der Geschichte aller . Völker immer 
wird auf dem Wege, der gegangen werden wieder auf das heft1gste umstritten. Ein 
muß, um dem V.olke die notwendige Ernäh- Sanktionsrecht haUe die Krone; aber selbst 
rung zu sichern. lIi diesem Sinne erlaube ich die Kroue, also selbst d1e Kaiser und Könige, 
mi,r auch, dem Hause folgende E n t- vermieden es, von dem �nktionsreoht Ge­
s c  h 1 i e ß u n g vorzuschlagen (liest): brauch zu machen, wenn es nur halbwegs 

"Der Natiooolrat wolLe beschließen: 
Die Bundesregierung wird aufgefordert, 

dlBm Nationalrat in einer seiner nächsten 
Sitzung,en eine Regierungsvorlage �u unter­
breiten, die das .gesamte Ernährungswesen 
.iJn gaillZ östelrreioh hinsichtlich Aufbrin­
gung, Erfassung und Ve'rteilung einheitlich 
dem Bundesministerium für Volksernäh­
rung unterstellt und gleichzelitig VODsorge 
trifft, daß bei de,r Erfüllung seiner Auf­
gaben ÜIl aUen Instanzen die Mitwirkung 
demollirati,scher Organe gesichert ist." 

Der Entschließung,santrag wird g e n  ü­
g e n  d u n t,e r s t ü t z t und zur Verhandlung 
gestellt. 

Abg. Seitz (mit lebhaftem Beifall der 
Parteigenossen beg,rüßt): Ich möchte mich 
nicht mit den Details, des Gesetzes beschäf­
tigen, ich überlasse es sac.hkundigeren und 
mit dem Gegenstand mehr vertrauten Mit­
gliedern .des Hauses. loh möchte von der Ein­
leitung zu diesem Gesetz spl'lechen. Das ist 
etwas ganz Neues. Wir haben hier eine Re­
gieDungsvorlage, di,e den Wortlaut des Ge­
setzes und die Ar,t seiner Durchführung ent­
hält, aber vor dem Titel der Regierungsvor­
lage steht dielsmal ein Satz, der unsere 
größte Aufmerksamkeit erregt. Es ist näm­
lich der Satz (liest): 

"Diese Maßnahme" - damit ist das Ge­
setz gemeint - "tritt nicht früher in Kraft, 
als si,e nicht die Genehmigung des Alli­
ierten Rates eDhalten hat." 

Es ist al'So eine Sanktion:sklausel. 

Nun, wir älteren Leute erinnern uns ja, 
daß man um die Frage der S.anktion von Ge­
setzen im Laufe der Jahrhunderte der Ge­
schichte, vor allem der parlamentarischen 
Ges.chichte und de,r politischen Geschichte 
überhaupt, große Kämpfe geführt hat. DieSle 
Kämpfe wurden zumeist gegen die Krone, 
oder, je nach dem Staat, in dem si,e geführt 
wurden, g,egen die Oberhäuser, also gegen 
den zweiten Teil des Parlaments geführt. 
Wir erinnern uns, daß zum Beispiel :Ln der 
Geschichte EnglandJs wiederholt von den de­
mok!ratLsClhen Parteien, wenn das Oberhaus 
einem Gesetzentwurf des Unterhause's, des 
eigentlichen Volkshauses, nicht zugestimmt 
hatte, die ,heftigsten Angriffe gegen das Ober-

möglich war, weil sie sich nicht in einen 
Gegensatz zum Volk stellen und ihm damit 
gewissermaßen deutlich vor Allgen führen 
wollten, daß s1e mehr oder mächtig,er seien 
als dalS Parlament. 

Wir erÜIlnern uns aus der Geschichte des 
englischen Parlaments, d,as ja überhaupt eine 
Fundgrube für aUe derartigen staatsrecht­
lichen Fragen ist, daß man wiederholt auch 
gegen den König Front machte, wenn er bei 
einer Sanktion Bedenken hatte. In österreich 
war dies etwas ganz gewöhnliches. Wenn sich 
der Kaiser einmal bei der Sanktion eines be­
schLossenen Gesetzes ein wenig verzögerte, 
dann wußte er und mußte er wis,sen, daß ent­
weder die Tschechen, di,e Deutschen, die 
Ruthenen oder ein anderes Mal die Italiener 
Front machen und �ritik üben würden. Ja, 
sogar eine Partei, die als eine besonders lo­
yale, als eine besonders kaisertreue P,artei 
galt und dies auch selbst stark betonte, ver­
anstaltete einmal bei der Versagung einer 
Sanktion, besser gesagt, beim Unterblteiben 
der Bestätigung eines Beschluss-es einer par­
lamentarischen Körperschaft, nämlich des 
Wiener Gemeinderates, eine nemonstration 
in der Hofburg geg-en den Kaiser, weH er sich 
gegen den' Wunsch und Beschluß des Ge­
meinde,rates wehrte. 

Wir sehen diese ErscheiniUIlg in den aller­
rückständigsten und in den fortschritt­
lichsten Ländern und wir müssen uns nun 
angesichts des Gnmdsatzes, der an der 
Spitze der heutigen Vorlage steht, fragen, ob 
wir in Europa noch eine Demokratie haben, 
und wir müssen uns weiter fragen: Wenn ja, 
wie kommt dieser Satz hinein, daß das Par­
lament österreichs, di,e echte Volksver­
tretung, d�e unangefochtene, wdrkliche Ver­
tretung des ganz.en Volkes, also das von allen 
-anerkannte Organ des VolkswillelliS einen Be­
iSchluß fassen, einen Gesetzentwurf erstellen 
kann, um dann andere, außerhalb des Staates 
stehende Organe, alsO' weder einen König 
noc.h ein Oberhaus, sondern eine andere, 
fremde Macht, in diesem Falle die Alliier­
ten, fragen zu müssen, ob sie da,s Gesetz 
sanktionieren wollen? 

Das :ist also ein Novum in d'er Geschichte. 
Ich betone, vor allem, um nicht mißverstanden 
zu werden, daß ich weder der Regierung, die 
diese Vorlage uriterbreitet, noch dem Aus-

16 
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schuß, der sie mgenommen hat - ·es waren 
meine eigenen Freunde darunter - irgend­
einen Vorwurf machen will. Die Frage, die 
ich aufwerfe, richtet sich nach eine,r ganz an­
deren Seite Mn. Ich frag,e, ob, nicht etwa die 
alliierten Streitkräfte, sondern die Alliierten 
überhaupt eilnem solchen R,echts.zustand in 
Europa zustimmen. Wir hören überall, Europa 
habe einen ,großen Krieg gegen den Fascbis­
mus geführt ..!- es hat ihn geführt und wir 
kÖnnen stolz darauf -se Ln , daß dieser Krieg 
gelungen ist - wir hören, daß wir den Fa­
schismus und damit die Ddktatur 'aus Europa 
enHernt haben; aber können wir umgekehrt 
wieder eine 'Diktatur erric.hten? WOmI hat 
man in England seit dem Jahre 1215 die 
Magna charta, die das ParlamentsreClht 
sichert, das Recht des Volkes, durch Parla­
mentsbeschlüsse seine inneren Angelegen­
heiten und auch Iseine äußer'e Politik zu re­
geln und zu leiten? Wozu hat Frankfleich im 
Jahre 1789 die große glorreiche Revolution 
geführt und haben alle ,anderen Staaten nach 
dem Osten zu, wie Deutsohland, öste.rreich 
usw. ,gleiebf.alls ähre Revo}utionen gemacht? 
Um sich unabhängig zu machen, um dem Volk 
für alle ZeHen das Recht zu sichern, seine 
Angel,egenheiten selbställldig zu !'legeln. 
(Stürmischer Beifall bei den Parteigenossen.) 

Heute sehen wd'r, daß di,ejenigen, die in der 
Vertretung demokraHsclher Rechte immer 
mustergültig waren, uns armen österre'ichern, 
die wir nOCih ohne Wablrecht waren !Und in 
einem nahezu 50 Jahre langen Kampf um das 
Wahlrecht gestritten, dafür jahrelang Opfer in 
Kerkern und Opfer an Leben gebracht .haben 
- ioh erinner,e an die Todesopfer bei Wahl­
rechtsdemonstrationen - jetzt unsere Grund­
reClhte .der Demokratie und Selbstbestimmung 
schmälern wollen. Wozu das alles, wenn am 
Schlusse einfach ein Ausländer kommt und 
uns sagt: Wir werden euch sClhon Zieigen, was 
Gesetzgebung .heißt! Ihr werdet uns von nun 
an eure Gesetze vorlegen iUllld wir werden sie 
prüf,en, ob wrir Isie genehmigen. Wenn wir sie 
nicht genehmigen, werden diese GesetZie nicht 
in Kraft tfleten. Ist das noch ein Parlament? 
(Zustimmung.) Wenn kIeme Jungen Parla­
ment. spie1en, dann kann es vorkommen, daß 
der Vater kommt und sagt,. das darf nicht ge­
spielt werden. (Rufe: Sehr ,guU) Wenn aber 
ein Volk dn einem monatelangen Kampf um 
die wiClhtigsten P.rinzipien der Staatsre­
gierung, um �ie wichtigsten Prinzdpien der 
Menschheit übeI'lhaupt, Kämpfe geführt hat 
und dann das Volk entscheidet und auf diese 
Art ein P,arlameni vu.s1ande kommt, dann 
muß dieselS Parlament seine Würde wahren� 
(Stürmischer, anhaltender Beifall bei den 
Parteigenossen.) Meine' Freunde haben mit 
diesem Applaus sehr r,echt, aber er nützt 

mir nicht viel. gr stimmt meiner Meinung 
zu, daß das Parlament seine Würde wahren 
muß. Aber lieber .wäre es mir, wenn ich d:iJe 
Macht hätte, das wirklich zu tun. Wirklich i1St 
·es .SO, daß sowohl unsere RegierUlI1g wie un­
sere Ausschüsse lund wir alle zusammen in 
dieser Hinsicht machtlos slind. 

Wenn die Alliierten auf dieser Ordnung 
der Dinge bestehen, wenn sie grundsätzlich 
erklären, daß ihnen (ein Sanktionsrecht gegen­
über dem österr'eichischen Parlament zu­
kommt, dann nützt uns alles das nichts, wenn 
sie die W'aUen haben, um uns niederzu1halten, 
und jede �'evolution wäre in diesem Aug,en­
blicIDe natürllich eine Sinnlosigkeit. D.eshalb 
bleibt uns nichts anderes übrig als der Appell 
,an die Würde des anderen, um auch unsere 

. Würde zu wahren. (L,ebhafterBeifall.) 

Wir appellieren an den d,emokratischen 
Sinn des e�glischen Volkes, des französischen 
IUnd des rUlsslischen Volkes Ulnd vor allem an 
den demokr,atisooen Sinn des amerikanischen 
Volkes, das seinen Staat nur im Kampf gegen 
die Gewalt und mit den unglaublichsten 
Opfern an MensCihenleben aufgebaut hat. 
\Yir appellieren ,an Isie: Wahret eure Würde, 
lindern ihr auch die Würde dieses kleinen 
öste,r:reichischeu Staates wahret! (Neuerlicher 
lebhafter Beifall !Und Händeklatschen.) Ent­
weder ist DemokraHe und Volksrecht - ich 
will nicht von einem Naturrecht ,reden - ein 
Rec:ht des Meinsehen überhaupt und kann die 
menschlü,che Gesellschaft nur bestehen und 
sich kulturell entwickeln, wenn sie in Demo­
kratie lebt, oder die Demokratie ist nichts 
·wert. Verteidigt eure Demokratie, lindern ihr 
die der östeneicher verteidigt! (Neuerlicher 
lebhafte'r Beifall.) 

Ich sage mit ·allem Nachdruck: Ich habe 
selbstve�ständlich gar nichts gegen die 
alliierten Mächte, di,e militärischen Gewalten 
elinzuwenden, die hier Isind. Ich wünsche 
auch nicht, rndch auf das Glatteis, amf das 
hÖClhstgefährliooe F,eld einer Erörterung dar­
über zu beigeben, ob die derzeitige Besetzung 
,noch notwendig ist oder nicht. Ich gehe sogar 
:so weit zu sagen: Ic.b will ,auch nicht von den 
Demarkationsllinien '1llld ihren Schwierig­
keiten l'eden, sondern Jch sage nur: das ist 
e.ine Sache der Staaten und nioht der von 
I�hnen entsendeten militärisClhen Gewalten. 
(Zustimmung bei den Parteigenossen.) Die 
militärischen Gewalten haben anderes zu ent­
ischeiden. Ich habe einen guten Fl'I8und, der 
ein alte'r General ist und von dem ich weiß, 
daß er in militäri,schen Dingen sehr weit­
reichende Kenntnisse hat und viel V'ersteht. 
DieSier Freund ist als pensionierter General 
in die Politik gegangen. Aber ,als er Politiker 
und Bürgermeister von Wien wurde, da hat 
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er lSelbst erklärt, daß 'er jetzt eI"St l,ernen muß, 
weil ein General von vornherein kein Po­
litiker ist. (Zustimmung bei den Partei­
genossen.) 

Bei allem Respekt vor den alliierten mili­
tärischen Behörden - ich sage das in allem 
Ernst UB!d nicht ironisch - glaube ich, daß 
mau ihnen nicht zumuten kann, politische 
Fragen zu' entscheiden, wenn vorher schon 
ein aus dem ganzen Volke gewähltes Parla­
ment von 165 Mitgliede,rn entschieden hat. 
Sie werden selbst bekennen, daß das nicht 
ihr,e Aufgabe sein kann. Und welche Vor­
bildung müßte man bei einer Auswechslung 
voraussetzen, wo es sich doch um das Kom­
mando haudelt! Wir lesen heute von einer 
Auswechslung von Kommandanten der alli­
ierten Kräfte. Diese Kommandanten haben ja 
genug zu tun, wenn sie sich um die rein mili­
tädschen und di.e rein org,anisatorischen Auf­
gaben kümmern. Wie kann man ihnen zu­
muten, daß s,ie in die subtilen Fragen einer 
wirtschaftliClhen oder juristischen Gesetz­
gebung hineinschauen! 

Ein Parlament kann das alles, weil im Par­
Lament 'alle Kräfte des Volkes vertreten sind. 
Wenn wir heute ein Seuchengesetz oder 
irgendein in das medizinische Gebiet ein­
schlagendes Gesetz machen, so wird man von 
Laien nicht erwarten, daß sie sich vor­
dräng,en. Aber im Parlament werden Leute 
mit medizinischer Bildung sein und werden 
mitbe,stimmend und mit ihren Kollegen mit­
belehrend für dieses Gesetz wirken. Und so 
ist' es in allen Fragen . . 

Ich habe bei dem Bau der Tauernbahn 
einen Freund gehabt, das war der alte Dok­
tor Wilhelm EUenbogen, ein Mediziner. Mir 
hat einmal ein höherer Bergingenieur, ein 
wirklich sac.hkUilldiger, vom Polenklub ge­
sagt: Wir st'aunen, mit welchem Fleiß und mit 
welch tiefem Ver,ständnis Dr. Ellenbogen in 
die Materie eing,edrungen i,st, wie er alle 
d,iese Fragen der übersohreitungen, die meist 
technischer Natur sind, studiert und ver­
standen hat und uns ,allen, die wir Techniker 
sind, mit Rat und Tat an die Hand gegangen 
i:st und untier den KoUegen im ParLament, so­
weit sie nicht Techniker waren, für eine rich­
tige Lösung der T,auernbahnfrage gewirkt 
hat. 

ganz aufrichtig: Wenn ich beruf.en wäre, über 
dieses einfache schlichte Gesetz, über die 
Anforderung von landwirtschartlich€n Er­
zeugnissen und sonstLgen Lebensmitteln für 
Zwecke der Volks ernährung allein oder im 
Kreise von fünf, sechs Leuten zu entscheiden, 
die noch daru denselben Beruf haben - ich 
hätte nicht den Mut. Ich kann den Mut haben, 
weil ich mich mit meinen Kollegen im Parla­

'ment bespreche, weil ich weiß, daß da soviele 
darunter ,sind, die von den einschlägigen 
Dingen wirklich berufsmäßig etwas ver­
stehen und mich aufklären. Und wenn das ge­
schehen ist, dann entscheide ich mit. 

Ich frage das englische, das französische, 
das russisooe und das ,amerikanische Volk: 
Sind fünf, zehn oder zwanzig Offiziere, die 
hierher entsendet werden, tn der Lage, über 
die Frage der Amforderung von landwirt­
schaftlichen Erzeugnissen für Zwecke der 
Volksernäihrll'l1g eine Entscheidung zu 
treffen? Und sind sie in der Lage, eine 

solche Entscheidung zu treffen, wenn vorher 
ein Parlame.nt darüber gesprochen hat? Ab­
solut unmöglich! Ja geradezu unerträglich! 
Nioht um einen kleinlichoo Kompetenzkon­
flikt handelt es sieh hier, sOII1dern es handelt 
sich darum, wer eigentlich berufen ist, über 
eine solche F,r,age zu ,entscheiden. Das ist 
die Grundf.rage. Und wenn ich hier ein Par­
lament von 1-65 Personen aus alle.n Ständen 
der Bevölkerung und auf der anderen Seite 
zehn oder zwanzig Herretl:l Generäle aus 
'einem fremden Lande habe, dann kann ich 
die Entsclheidung darüber, wer das letzte 
W,ort spr,echoo soll, ruh�g jedermann über­
lassen. Ich glaube auch, daß es nur dieses 
Rufes des öslerreichischen Parlaments be­
darf, um da eine Abhilfe zu schaffen. Tch 
glaube auch, daß ich mich der Zustimmung 
des Hauses erfreue, wenn ich einen Appell 
an die Alliierten richte, 'lillS UJnsere demo­
kratische Freiheit, Gesetze zu beschließen, 
zu belassen, so wie di,eses Rec,ht jedes Parla­
ment hat. (Lebhafter Beifall.) 

Gewöhnlich sagt man UDS, das Unglück 
österreichs und seine Außerrechtstellung 
gegenüber ,anderen Staaten sei darin be­

gründet, daß österreich einen Krieg geg,en 
die Alliierten geführt habe. Wer von Ihnen 
hat einen Krieg geführt? Wer von den öster­
reichischen Mensohen hat einen Krieg ge-

Das kann geschehen; in einem Parlament führt? Wie kl,ein war das Häuflein von 
gleicht sich das aus. Aber je geringer die Nationalsozialisten, die Herrn Hitler zuerst 
Zahl der Leute und di:e Zahl der Beruis- gefolgt sind, und wie hat ihre Zahl unaus­
zweige ist, desto weniger wird das Parlament .gesetzt abg,enommen! Anders gesagt: Was ist 
fähig sein, Gesetze zu machen. Wenn wir eigentlich die historische Wahrheit über den 
l,auter Ärzte oder lauter Soldaten wären, so Hitlerk,rieg? Die historische Wahrheit ist� daß 
wären wir zu einem Parlament nicht fähig. Ritler in schlauer W,eise - das muß man 
Um wie viel weniger können unsere zen- I ihm zubilligen - sich angesehen hat, wo zu- . 
soren fähig sein, das zu entscheiden!' Ich sage erst die Angriffspunkte für seinen Krieg sind . . 
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Er hat sich zuerst das entmilitarisierte Ge­
biet ausgesucht und ist dort eingedrungen. 
Hätte es damals eine französische Reg�e,rung 
gegeben, die Mut gehabt hätte, so hätte sie 
einige Regimenter ausgerüstet und sie als 
Polizei in di,eses Gebiet geschickt und so die 
Hitlerei dort verjagt. Es ist nicht geschehen 
und jeder von uns, der das damals mitge­
macht hat, weiß, wie bange Sorge uns erfüllt 
hat, als es ihm einmal gelang, einen solchen 
Einbruch zu machen. Als das erledigt war, 
ohne d.aß sich die Welt dagegen wehrte, be­
gann er mit österfleich, marschierte hier ein 
und erklätte plötzlich die österreicMschen. 
Menschen zu reichsdeutschen Menschen. vVir 
sprechen zwar eine Sprache, aber wir haben 
uns selten verstanden, auch nicht in alter 
Zeit. (Lebhaft,er allgemeiner Beifall.) Aber 
als uns Deutschland in Gestalt Hitlers gegen­
überstand, da verstanden wir uns beso.nders 
nioht! (Heiter�eit und Zustimmung.) Wenn 
Hitler auf die FreiwilHgkeit des österrei­
chisehen Volkes ,angestanden wäre, hätte er 
nicht von "meinen tapferen österreichern" 
reden können. Bei der Besetzung von Nor­
wegen hat ,er sich absichtlich österreichische 
Gebirgsbevölkerung ausgesucht, damit Isile im 
hohen Norden, in den Bergen Norwegens für 
ihn und ,seine verrüc�ten Ideen den Kampf 
führe. "Vir österre.icher haben keinein Krieg 
geführt, sondern die SaCihe war praktisch 
eigentlich so, daß die österreichische Jugend 
als tauglich erklärt, einberufen und ein­
exerziert und dann gegen den Isogen almten 
Feind geschickt wurde. Vorne Feind, also An­
griff, und hinte.r ihnen di'e Gestapospitzeln 
(lebhafter Beif,all), die mit Revolvern und 
Halndwaffen die Leute vorwärtstrieben in den 
K'rieg. 

Gerade diese E.rscheinung, dieses Vor­
wärtstreiben in den Krieg war der Beweis 
dafür, daß österreich keinen Krieg führen 
wollte. Heute sagt man uns so mit 'einem ge­
wissen väterlichen, WohlwolLen: ja, die öster­
reicher haben schon auch recht tüchtig ge­
kämpft! Aber können wir etwas dafür, wenn 
unsere Leute tüchtig sind und wenn sie mit 
Gewalt gezwungen werden, ihre Tüchtigkeit 
in den· Dienst einer Sache zu stellen, di,e 
nicht die ihre ist? österreich ist an dem Krieg 
unschuldig und hat daher auch diemg,emäß 
behandelt zu werden. Wi.r werden über diese 
Frage noch oft re;den: es werden jla Friedens­
verträge kommen, es we·rden Reparations­
fr,agen auftauchen. Ich aber möchte nur <heute 
schon ,an ein Belispie� aus den Jahren 
1918/19 erinnern: da mal,s hat man zum Bei­
Ispiel der Tschechoslowakei k,eine Repara­
tionen aufe.rlegt, - 'Obwohl ,sie im Rahmen 
österreich-Ung,arns den Krieg g'eführt hat 

• und viele . 'OffizJielle Vertreter des T,schechen-

turns auf der' Seite österreichs g,eshinden 
sind. Man hat für die Tschechoslowakei auch 
eine "Freiheitst.axe" eingeführt. Ich ,sehne 
mich nach diese.r Freiheitstaxe nicht. 
(Zwischenruf: Die haben wIr schon bezahlt!) 
Aber ich möchte heute betonen, daß es das· 
schwerste Unrecht .g,egenüber der österrei­
chischen Bevölker,ung wäre, wenn man ihr 
unter dem Titel, sie ,gei rune kriegführende 
Partei, wirklich ZJumutete, Reparationen zu 
zahlen. (Bravorufe.) Dafür würde man kein 
Verständ!nis finden und noch weniger ein 
Verständnis für dJie Behandlung, der wir hier 
unterliegen. Diese Behandlung möge sich 
ändern. 

Europäische Demokraten! Demokratische 
Länder Europas! sohützt eure wichtigste und 
größte Idee, die Demokratie! (Lebhafteir, lang 
anhaltender Beifall.) Schützt die Demokratie, 
indem ihr sie ,auf dem kleinsten Boden, auf 
dem Boden österreichs, und den unglück­
lichsten Menschen g,eg,enüber, den armen 
österreichern, siche,rt! Das wird der beste 
Schutz eurer Ideale sein, die beste Bekräf­
tigung der Magna charta libertatum, die beste 
Bekräftigung der französischen Revolution, 
die beste Bekräftigung der russischen Revo­
lution, an der wahI'lhaft mancher österreicher 
mitbeteHigt war und aJIl der österreichische 
Proletarier mitgewirkt haben. ,Bekräftigt die 
europäischen demokratischen Grundsätze, in­
dem ihr :sie ,auch den Ärmsten und Ve,rlas­
sensten, nämlich den österreichern, ,sichert! 
Ihr werdet ,euch für ewig ein Andenken in 
der Geschichte bewahren, und man wird euch 
immer glauben, wenn ihr sagt, ihr habt gegen 
den F,aschismus ,gekämpft und ,gesiegt im 
Interesse der Demokratie. Dann wird man 
euch g1auben, wenn iihr sie auch anderen 
sichert. Denn sonst würde dieser Krieg 
gegen Hitle.r e1gentlich nur einer der vielen 
Kriege gewiesen sein, die sClhon geführt wor­
den sind: ein Krieg, um ein Terrlitorium, aber 
nicht ein Krieg um eine große Rec.htsidee. 
Wir erinnern· uns der Artikel und der Reden, 
die heli dem -Eintritt in den Krieg g,egen 
Hitler in allen Ländern gehalten wurden. 
Wir werden diese Reaen nie vergessen und 
möchten nur wünschen, d'aß sie endlich Er­
füllung finden in dem praktischen Fall der 
Behandlung österreichs durch die. alLiierten 
Mächte. (Stürmischer, lang anhaltender Bei­
fall und Händeklatschen bei den Partei­
genossen.) 

Berichterstatter Rupp (Schlußwort): Hohes 
Haus! Die Regierungsvol"lage soll gewisse 
Lücken sc'hließen, die :in. der Ernährungslage 
noch vorhanden waren, und eine Verbesse­
rung herbeiführen. Wir dürfen aber nicht 
an gewissen Tatsachen vorübergehen. Eine 
der Tatsachen ist, daß nach der Befreiung 
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öste.rreichs die einmarschier,ende Macht eine wäre.n wir, well1n wir das dort vorhandene 
Proklamation erlassen hat, wol'lin gestanden gute Saatgut zu UIllS herüberbringen könnten, 
tst, daß de,r Verkehr mit Lebensmitteln frei wo wir es so notwendig und dringend brau­
sei. Es bedurfte da/her eine Zeit, bis diese ehen. Daher wä're der Abbau der Demarka­
Lücke geschlossen werden kOIlITlte. In eini- tionslinielll hoch 'an der Zeit. 
gen Jahren wird man, wenn man zurück- Zu der vom Herrn Ko11egen K 0 p i e  n i g 
bl1ickt, mit Staunen f,e'ststellen müssen, daß vorgeschlagenen Entschließung erlaube ich 
die Versorgung von Wien und Niederöster- mir folgende,s zu sagen : Der Ernährungsaus­
reich eine fast unmögliche Leistung der schuß hat mich v,erpfliclhtet, zu beantragen, 
niederöste,rreichis1chen, burg,enländisohen, ost- die RegierUillgsvorlage und die Entschließung 
steiermärkisch8ln und ostoberösterredchrisehen d es Ausschusses ,anzunehmen. 
Landwirtlschaft war. D enn Tatsache ist, daß 
in den besten F,riedensjahren die hochqualifi- Bei der AbsbimmUl1g wird der GelSetzent­
zierte österreichi..sche Landwtrts'chaft allein wurf gemäß dem Antrag des Beflichterstatters 

nicht in der Lage wa'r, Österreioh zu ver- in z w e i t e  r und d r i t t e r L e ,s U n g b e­

sorgen. Bedenken wir, wie die österreü�hische s c  h l o s s e n. 
Landwirtschaft durch die Kriegsere:iJgnisse Die E n t s c h l .i e ß u n g des A u s  IS C h u s­
gelitten hat, bedenrueu wir, daß e,s viele Be- s e s  wird a n  g e  n o  m m e n, jene des Ab­
Itriebe gegeben hat, wo nicht ,einmal eine geordneten K 0 p i e  n i g a b g e l  e ih n t. 

, Sense vOl'lhalllden war. E,s haben sich ,dann 
:sowohl die Regierung laIs auch die Verbände, D er z w e i  t e PUlllkt der Tagesordnung ist 
schon ohne daß es im Gesetz verankert war, der Bericht des Ausschusses für Ve'rmögens­
der Bezil'kskoilltrollausschüsse und Ortskon- sicherung und WirtlsohaftsplaiIlung über die 

trollausschüsse bedi,ent und nun will dieses Regierungsvorlage (58 d. B.) : Bundesgesetz 

Gesetz nur dieSle gute Einrichtung einbauen. über Be-st,ellung von öffentlJichen Verwaltern 
D er österreichischen Landwirtschaft, die jetzt und öffentlichen Aufsichtspersonen (Ver­
mehr ,als zu 95 Prozent ihrer gesamteil1 Ab- waltergesetz) (64 d. B.) . 

lieferungpflicht vQrbildlich nachg.ekommen Berichterstatter lng. Schumy: Hohes Haus! 
1st, hat manr das möchte ich betonen, mehr Das vom N.ationalrat am 1. Februar 1946 be­
zugemutet ,als jedem anderen Stand, obwohl schlossene Ve,rwaltergesetz ' ,hatte nur provi­
sie tief Ulllt.er lihren Gestehungskosten liefern sorischoo Oharakter und war nur dazu be­
mußte zu Preisen, die f,ast nicht ernst zu stimmt, 8iJne'l1 g-e setzlosen Zustand zu ver­
nehmen sind. Wir haben das als Verpflich- meiden. Inzwischen hat die Bundesregierung 
turug unserer Bevölkerung gegenüber getan auf Grund von Verhandlung,en mit den Ver­
und zu den schlechtesten Preisen, die fest- . tretern de,r Alliierten einen neuen Gesetz­

gelegt we'rden konnten, abgelief,ert. entwurf ausgearbeitet. Dieser wurd,e vom 
Ausschuß für Vermögenssichening und Wirt-

Wir würden staunen, um wieviel besser schaftsplanung einer eingehenden Beratung 
unsere Versorgungslage wäre und um wie- t 
viel leichte,r wir in der Llandwirtschaft ar-

un erzogen. 

beiten könnten, wenn gewisse Dinge, die Der vorliegende Gesetzentwurf behandelt 

leider heute nooo bestehen, nicht mehr wären. Idie Materie sowohl vom Gesichtspunkte der 

Ich möchte gleich hinsichtlicrh des Anbaues vom Alliierten Rat geäußerten Wünsche aLs 
hinzufügen, daß die österrelichische Land- auch vom Standpunkt der Bedürfnisse des 
wjrtschaft und besonders ein gewisser Teil praktiischen Lebens, die bei der Handhabung 
fast keline Bezüge gehabt hat und daß der d es Gesetzes vom 10. Mai 1945, St. G. BI. Nr. 9, 

Anbau trotzdem mustergülUg durchgeführt zur Geltung gekommen sind. Der Umstand, 

wurd,e. D ie Baue.rn und Bäuerilllnen haben daß in dem neuen Gesetz die von den Alli­

trotz aller Schwierigkeiten den Frühjaihrs- ierten Mächten geltend gemachten Rechte 

a'nbau bewelrksteHigt. Wir wären nur- sehr dieser MäClhte und ' ihrer Staatsangehörigen 
dankbar, wenn wir mehr öl für die Traktoren volle Berücksichtig1;mg finden, reohtfertigt 

b ekämen, wir wären ,auch sehr dankbar da- die Erwartung, d,aß das neue Verwalter­

für, wenn wir ,aus jenen Teilen öster,reichs, gesetz nunmehr im �anzen Bundesgebiet 

die jenseits der Demarkationslinien liegen, zur Anwendllng komme.n . wird und daß auf 

etwas von dem Übe-rschuß an Pf,erden und diese Art überaH im Gebiete des Bunr'!e.s­

anderen Betriebsmitteln zu uns nach Nieder- staates eine g1.eltcharti:�e Vermöqenssiche­

ö,st,erreic.h bekämen. Wir wären sehr dank- rung an nie Stelle der bisher durch'l11S "n­
bar, wenn wir aus österTeich, aus jenen Tei-

gleichen Praxis treten wird . 

len des Landes, diie jenseits der' D emarka- Es sei mir gestattet. im Z" sam'llenhano; 
tionslinie liegen, da,s dort überschüssige Erd- mit diesem Hinvleis noch einige Bemerkun­
öl aus den anderen Betrieben zu uns naoh gen zu dem Verhältnis des Vermögens­
:Kied!erösterredch bekämen. Ebenso dankbar sicherungsgesetzes zur Frage der Vermögen-
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s�h.aLten zu machen, die allenfalls aUClh von 
Vermögensverwaltern zu verwalten sein 
';'"/er :1 en. 

In der Moskauer Deklaration vom 1. No­
vember erklärten die Mächte, daß sie sich 
in keiner Weise an die Veränderungen ge­
b"n rlen erachten, die .in österreich seit dem 
1 5. Mii ri 1938 durchgeführt worden sind. 
<"" j e  gaben ihrem Wunsche Ausdruck. ein 
freie'; und wiede.rher.�estelltes österrei�h zu 
sDhaffen. D iese Ziel,setzung verheißt uns 
nioht allein die Wiederherstellung der vollen 
Freiheit, sondern sie schließt auch die 
Wieder:herstellung der wirtschaftlichen Ent­
wicklung und Lebensfähigkeit des österredchi­
sehen Volkes i1n sich, ohne die die Fr,eiheit 
auf die Dauer wohl kaum aufrechterhalten 
werden könnte. Diese wirtschaftliche Sicher­
heit aber hängt bei uns in einem hohen Maße 
davon _ ab, wie di,e Alliierten Mächte die 

. Frage der reichsdeutschen Vermögensschaf­
ten zu lösen beabsichtigen. 

In dieser RiCJhtuIllg wurden zwar im August 
1945 in Potsdam wichtige grundsätzliche­
Richtlinien aufg.estellt, doch wird es immer 
mehr zur Gewißheit, daß diese Beschlüsse 
mit den besonders gearteten Verhältnissen 
im Bund·esstaat österreich nur schwer in Ein­
klang zu bringen sind. Sie lassen vor allem 
die Tatsache unberücksichtigt, daß unser 
Land durch sieben Jahre von de-r reichs­
deutschen Regierung verwaltet worden ist und 
daß sich in dieser Zeit eine bedenkliche und 
in keinem anderen Lande beobachtete Ver­
schi,ebung der heimischen Ve,rmögeillswerte 
auf das reiClhsdeutsche Staats- und Privat­
eigentum vollzogen hat. 

Zunächst wurden die österreic:bJischen 
Warenvorräte auf.gekatift und weggeschafft. 
Dadurch sind wohl hohe Bankkonten ent­
stand,en. aber dieser Ausverkauf führte zu 
leeren Ma�azinen, zu ausverkauften Geschäf­
ten bei uns. Hernach wurden Unternehmun­
gen aller Art in das deutsche Staats- ' und 
Privateigentum überführt. wobei di,e übelsten 
Methoden der Vergewaltigung. der Erpres­
sung, der Schiebung und der Verschlederung 
oogewendet wurd-en. Soweit in der Folge 
überhaupt etwas dafür bezahlt wurd,e, er­
folgten die Ver�tungeD. in Reic.hsmark. bei 
denen eine gleichwertige Verwertung deshalb 
unmöglich war, weil ein großer Warenmangel 
herrschte oder aber weil der Ankauf von Ver­
mögenswerten irgendwie gesetzlich unter­
bunden oder behinde'rt war. Endlich wurden 
Zwangsenteignungen zugunst'en des Staates 
und der zugehörigen Einrichtungen ' durch­
geführt. die überhaupt ohne j ede Entschädi­
gun� verblieben. 

Alles in allem muß gesagt werden, daß das 
im Mai 1945 in österreioh vorhanden ge-

wesene redehsdeutsche Vermögen wertmäßig 
in der Hauptsache aus der früher vorhanden 
gewesenen österreichischen Substanz her­
rührt. Dabei ist nicht berücksichtigt, daß sehr 
große Beträge noch aushaften und daß auf 
die Bemhlung dieser Beträge wohl kaum 
mehr - wird gerechnet werden können. Wenn 
dieses �ngeblich reichsdeutsche Vermögen 
aber moht der österreichischoo. Wirtschaft 
verbleibt, dann gibt es auf absehbare Zeit 
hinaus keine Möglichkeit, die Friedenswirt­
schaH wied,er aufzubauen; dtelS um so weni­
ger, alS gerade die wirtschaftlich wertvoll­
st en Gebiete österreichs von Kriegsereig­
nissen jeder Art ,am schwersten betroffen 
sind. österreich kann sich wirtschaftlich nur 
dann bald wieder erholen, ,es kann seine 
arbeitswilligen KräHe nur d3.'lln wieder ein­
setzen, wenn der Wirtschaft die zurückgeblie­
benen reichsdeutschen Vermögenschaften ehe­
stens übersießt werden . 

Das neue Verwalterg,esetz läßt es wün­
sch enswert eI'lscheinen, daß dieser Frage . in 
Kürze nähergetreten wird. Das Gesetz bietet 
die Gewähr dafür, daß die der österreichi­
schen Wirtschaft überlassenen Vermögen­
schaften gewissenhaft verwaltet und rasch 
einer zweckmäßigen und ordentlichen Ver-. 
wendung zugeführt werden. In diesem Sinne 
besteht also ein Zusammenhang zWlisClhen d,en 
Bestimmungen dieses Gesetzeis und der 
Frage der reichsdeutschen Vermögenschaften. 

ner § 1 sieht vor, daß Maßnahmen auf 
. Grund dieses Bundesgesetzes auf Verlangen 
und nur gemäß den Aufträgen der Alliierten 
Mächte getroffen werden können. Damit 
hängt die in § 4 vorgesehene Bestimmung zu­
sammen; daß die unter öffentlicher Verwal­
tung stehenden Unternehmungen nur im Ver­
ordnungswege aufgelöst werden können. D a  
solche Verordnungen nur mit Zustimmung 
des Alliierten Rat,eIS erlassen werden können 
und die Rechte der Mächte nach jeder Rich­
tung hin -gewahrt sdnd, wird dieses Gesetz 
wohl den Erwartungen lIlach 'aUen Seiten hin 
gerecht werden. 

Im § 1 wird noch bestimmt, daß ' iln Hin­
kunft öffentliche V'erwalter nicht nur für 
Unternehmungen bestellt werden können, 
sondern auch für Vel"mö.genschaften und V er­
mögensrechte, gleichgültig, ob sie zu einem 
Untermehmen gehören oder Illicht. 

Der § 2 geht von der VoraussetzUlIlg aus, 
daß öffentliche Verwalter bestellt werden 
können, wenn wichtigJe öffentliche Interessen 
an der Fortführung des Unternehmens oder 
an der Erhaltung und Sicherstellung der Ver­
mög,enschaft, beziehungsweise der Vermö­
gensrechte vorHegen. D er Personenkreis der 
VerfügungsbeDechtigten, an deDen Stelle die 
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öffentHche v,erwaltung ,zu treten hat, wird i n  Pflichtverletzung entstandenen Schaden, der 
den Absätzen a bis d näher umschI'lieben, Antritt eines Gewerbes ist ihm während der 
wo:zm ich bemerke, daß diese Bestimmung Dauer seiner Bestellung untersagt. 
im alten Gesetz nicht vorhanden war. Dazu Das Hohe Haus sieht also, daß diese Be­kommt eine vom Ausschuß bes,oolosselle Er- stimm:ungoo bezüglich der Gebarung der gänzung in Absatz e, wonach auclh yer:mögen- öfientlichen v.erwalter sehr genau, g,ewissen­schaften und Vermögensrechte unter die Be- haft und weitgehend getrofien sind. 
stimmungen dieselS Gesetzes falleiIl, die '801-

lln den die Bestellung und Abberufwng der ehen Per,sonen gehöroo, di-e vor dem 13. März 
öfientlichen Verwalter betreffenden §§ 14 1938 deutsche Reichsangehörige waren, oder 

Vermög,enschaften 'lind VermögensreClhte, die bis 18 ist vorgesehen, daß die Berufsvertre­
tungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer von ,solohen nach diesem Tag durClh dritte 
zu hörelll sind. Das ist eine EilnriclItung, die Personen erworben wurden. 
schon bisher bestanden hat, nur ist bezüg-

Der § 5 hat im Absatz 1 eine Änderung in lieh der Anhörung der GewerkschaUs­
dem Sinne erftruhren, daß die BefugiIlisse der kommissionen ein übereinkommen in dem 
verfügUiIlgsberechtigten Organe nur so lange Sinne getroffen worden, daß es Sache der 
ruhen, ' al,s sie nicht mit Genehmigung des Arbeiterkammerp. iost zu bestimmen, ob in 
Bundesministeriums für VermögenSlSic:herung diesem Fa1l die Arbeiterkammer oder der 
un d WirtschaItsplanung zum Zwecke _ eines Gewerkschaftsbund zu befrag,en sei. 
der Ausschaltung der im § 2, lit. a bis e, be- VOiIl der in der Regierungsvorlage vor­zeichneten Personen dienenden Umbaues zu- gesehenen Beschränkung der Zuständigkeit 
sammentreten und entsprechende Besehlü8se der Arbeitnehmervertretungen auf Betriebe 
fass-en. D:ie Rechte dieser Per,sonen sind da- mit mehr als fünf Personen wurde deshalb 
bei durch die für - sie zu bestelJenden öffent- Abstand genommen, weil eine Besohränkung 
lichen Verwalter - nach § 1, Abs. (3) - zu mit Rücksicht auf die Personenzahl einer 
vertreten. Diskriminierung der Beruf1svertretung der 

In den §§ 6 bis 13 werden die Reohte und Arbeiter gleichgekommen wäre. 
und Pflichten der öffentlichen Verwalter Die auf den ganzen § 16 bezogene Qualifi­
näher umschrieben, wobei iillJSbesondere auf zierung als Verfassungsbestimmung wurde 
die überprüfung der Verwalter durch Or- auf den Absatz c dieses Paragraphen be­
gane des Bundesministeriums oder durch sdhränkt, damit nicht Besttmmungen unter 
ihm geeignet erscheinende Personen oder die verfassungsmäßige Qualifikation faLlen, 
Körperschaften hingewiesen sei. denen ei,geiIltli<!Jh eine solche gar nicht zu-

Dazu verdient festgestellt zu werden, daß kommt. 
im . AUSschuß Bestrebungen rutage getreten Im § 19, AbIS. (1),  scheint die neue Be­
sind, .diese tJberprüflmgen dadurch syste- stimmung auf, daß die Verfügungsberechtig­
matiosch :zm gestalten, daß in das Gesetz eine ten Anspruch auf den fehlenden notwendi­
eigene Prüfungsstelle eingebaut wird. Da gen Unterhalt für sich und ihre UIIlterhalts­
aber der zuständige Herr- RelSsodminister er- ber-echtigten Angehörigen erheben kÖlliIlen, 
klärt hat, daß -er ohnedies Aussicht habe, wenn sie nicht in der Lage sind, sich diesen 
eine solohe Stehle ·auf administrativem Wege auf andere Weise zu beschaffen. Jene Ge­
zu schaffen, wurde von ei.!Iler Änderung di-e- sellschafter und sonstigen Teilhaber, ,di,e nicht 
ser Bestimmung Ahstand genommen. unter die Ausschließoogsgründe des § 2 

Der § 6 erhielt ,im Absatz (3) eine neue fallen, bleiben nach Purud 2 im Genuß ihrer 
Fassung in dem Sinne, daß Verfügungen der Reohte gegen das Untemehmen. 
öffentlichelll Verwalter, die über den Rah- In den §§ 20 bis 22 wird wieder eine 
men der gewöhnlicJhoo GesCJhäftsführUillg hin- öfientliche Auf'sicht für den Fall vorgesehen, 
ausgehen, ZJU ihrer Gültigkeit der vorherigen daß kein öffentldocher Verwalter bestellt ist 
Genelhmigung des Bundesministeriums für und öffentli-c:he Interessen wahrgenommen 
Vermögenssicherung und Wirtsohaftsplanunog werden solIen. Bei Einsprüchen der Auf­
bedürfen, dem es übrigens zusteht, durch sichtspersonen g-e.gen Verfügungen, die über 
VerordnUiITg näJhere Bestimmungen ru er- den gewöhnlichen ood ordentl:ichen Ge­
lass-en. ,s·ehäftsbetrieb hinausgehen, ist das Ent-

Im übrigen werden in diesem Paragraph scheidungsre�ht de,s zuständigen Bundes­
nähe-re VOl"SClhriften darüber e rlassen, in ministeriums vorgesehen. 
welcher Art der öffenhliche V·erwalter Be- Wesentlic:h ist die Vorschrift des § 26, daß 
dcht zu -er,statten hat und welche Rücksich- öffentliche Verwaltungen aufzuheben s.ind, 
ten ihm bei der Abwicklung von Rechts- wenn die Voraussetzungen der §§ 2 und 3 
geschäften auferlegt sind. Der öffentliche Ver- dieses Bundesgesetzes nioClht oder nicht mehr 
walter haftet ,für jeden aus sClhuldhafter . (§ 18) vorliegen. Im Absatz (3) wird fest-
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gesteHt, in welchen Fällen an Stelle eines 
enthobenen Verwalters ein ,anderer - zu be­
stellen ist. 

D ie Strafbestimmungen sehen neben den 
Verwaltungsstrafen auch die gerichtliche 
Ahndung mit söhweren Strafen vor, wenn es 
sich um die Preisg,abe von Geschäfts- und 
Retriebsgeheimnissen durch die öffentlichen 
Verwalter und Auf.sichtspersonen, ferner um 
die Bereicherung dieser Organe oder ande­
rer Per,sonen handelt. 

Der Ausschuß für Vermögenssicherung 
und Wirts'Clhaftsplanung hat die Regierungs­
vorlage mit den dargelegten Abänderungen 
angenommen und stellt den A n t r a g : 

D er Nationalrat w()lle dem vorliegende1n 
Gesetzentwurf die verfassungsmäßige Zu­
stimmung erteilen. 

(Während der vorstehend·en Ausführungen 
hat Präsident D r. G o r  b a  c h den Vorsitz 
übernommen.) 

Die G e n  e r a 1- und S p e z i a l  d e b a t  t e 
findet u n t e r e ii n e m statt. 

. Abg. Hillegeist: Hohe:s Haus! Die Vorlage, 
die uns heute vorliegt, beziehfUIllgsweise der 
Bericht des Ausschusses wird von uns des­
wegen begrüßt, weil damit einem Zustand 
ein Ende gemacht wird, der nur als Provi­
sorium gedacht war und auf die _ Dauer nicht 
vertretbar gewesen wäre. Es ist für uns auch 
wirtsohaftlich ein untragbarer Zustand, daß 
jede Bes'atzungsmaoht in ihrer Zone die Ver­
fügu:Illg,sgewalt und die Kontrolle über die 
öffentlichen Verwalter hat und ausübt. D ie­
ser Zustand wird nunmehr beseitigt und 
damit die · Frage der Bestellung, Absetzung 
und Kontrolle der öffentlichen Verwalter 
wieder in die Hand der österrei.chi.s,chen Be­
hörden zurückgegeben. Es wird vor allem 
die Aufgabe der österreichischen Behörden 
sein, dafür zu sorgen, daß diese Bestellung 
wirklich nach rein sachlichen Gesichtspunk­
ten erfolgt und daß der bestellte öftentliche 
VerwA Her den Anforderungen in sachlicher, 
ch qrakterIlch er und sozialer Hinsicht voll 
und g-anz ents.pricht, damit jeder bereclitigte 
Vorwurf entfällt, der etwa den Anlaß dazu 
geben könnte. g.erade in dieser Frage die 
Autorität der österreichischen Regierung in 
irgend einer Richtung einzuschränken. 

Das vorliegende Gesetz entspricht im all­
"'emeinen den von uns gehegten Erwartun­
""en. D ie von uns gestellten Anträge wurden 
bCl rrroßell und ,ganzen angenommen. Wir 
haben auch weniger gegen das Gesetz selbst 
oinz� �wen�en als vielmehr bezüglich der An­
wendnng dieses Gesetzes noch manche B e­
d enken. Wir hofien, daß sie sich nic}lt recht­
fertigen werden. 

Die Frage der öffentlichen Verwalter ist 
im Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion 
gestanden. Wir wissen, daß manche bereoh­
tigte, aber- auch manche über das Ziel hin­
ausschießende Kritik geübt wurde. Ich 
möchte hier �eine Rekriminationen vorbrin­
gen. Wir hoffen und wünschen, daß das neue 
Gesetz den Inter>essenvertretungen der Ar­
beitgeber und Arbeitnehmer die Möglichkeit 
.gibt, ein weitgehend eis Mitspracherecllt aus­
zuüben, und daß damit die Gewähr gegeben 
rist, daß auch wirklich nach jeder Richtung 
hin den sachliohen Notwendigkeiten ent­
sprochen wird. Die Sozialistische Fraktion 
wird für - dieses Gesetz stimmen. Wir haben 
im Ausschuß eini,g,e Bedenken geltend ge­
maoht, die zum Teil dur.ch die Ausführun17en 
des Herrn Mini�ters hinfällig wurden. Wir 
legen aber Wert darauf, hier vor allem fest­
zustellen, daß wir Bedenken gegen die Be­
stellung juristischer Per,son.en als öfientliche 
Verwalter hatten, weil wir der Meinung 
waren, daß damit man(}her Mißbrauch ge­
trieben werden könnte. Auf Grund der Er­
klärung des Ministers, daß hier keinelswegs 
daran gedacht sei, etwa Banken oder Hank­
institute zu öffentlichen Verwaltern zu be­
stellen, sondern daß man nur daran dachte, 
die Möglichkeit zu schafien, daß !auch Ve r­
eine mit der öffentlichen Verwaltung von 
Vermögen nationalsozialistisc·her Ol'ganisa­
tionen betraut werden, wie es rum Beispiel 
beim Gewerkschaftsbund bezüglich des Ver­
mögens der DAF und anderer Vereine der 
Fall ,sein könnte, erschien es uns überflüssig, 
hier auf unserem Abänderungsantrag ZJll be­
stehen. Es wurde auc,h verlangt, die Bestim­
mung zu eliminieren. daß den Vertretern 
der Dienstn ehmer, also den Arbeiterorga­
nisationen. nur bei einer bestimmten Anzahl ­
von Beschäftigten das Recht zugestanden 
werden soll, gehört zu werden. Durch die 
Eliminierung dieser Bestimmung wurde eine 
etwaige SchlechtersteIlung der Arbeit­
nehmervertrefer verhind ert. Wir hatten im 
Au.sschuß auch einen Minoritätsantrag hin­
sir.htlich der überprüfung der Gebarung der 
öff-entlichen Verwalter für das Haus ge­
stellt. beZ'iehU!n�swei'$e iIIl Aussicht genom­
men. Nach der Erklärung, die der Herr Mini­
ster nach dieser Riohtung hin abgegeben hat, 
sollen Prüfstellen eingerichtet werden, wo­
bei auch den Vertretern der Arbeitnehmer 
ein Mitbestimmung'srecht zugestanden ist, so 
daß wir von der Einbringung eines derarti­
gen Antrages abgesehen haben. 

Es wird vielfach seitens der Mehrheits­
partei gegen die öffentlichen Verwalter gel­
tend gemacht, daß wir als Gewerkschaftler 
in diesen öffentlichen Verwaitern gewisser­
maßen die Steigbüge'}halter für eine künf-
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tige Ver,sta:atli�hun.g sehen. Nun, ich dart 
sagen, man müßte ,sich eigentlich mit mehr 
Recht darüber entrüsten, wenn man in ihnen 
nur die Vertreter von Privatinteressen sehen 
wollte. Wir sind der Auffassung, daß die 
öffentlichen Verwalter ja. gerade aus Grün­
den des öffentlichen Interesses bestellt wer­
den und daß sie gemäß der Regierungsvor­

lage nur bestellt werden können, wenn be­
stimmte VoraUJSsetzungen zutreffen. Zum Bei­
spiel, wenn die früheren Besitzer National­
sozialisten oder flüchtig waren, so daß der 
Betrieb herrenlos und führerlos geworden 
ist. Wir müss,en schon Wert darauf legen, daß 
in j.enen Fällen, wo die Struktur des Be­
triebes es reohtfertigt, daß Isie für eine Ver­
staatlichung in Betracht kommen, der öffent­
liche Verwalter tatsächlich dort die Funk­
tionen hat, den Betrieb im öffentlichen Inter­
esse so l.ange zu verwalten, bis Idie Ent­
scheidung , darüber getroffen ist, in wessen 
Eigentum dieser Betrieb endgültig übergeheu 
soll. (Beifall bei der Parteig,enossen.) Es er� 
scheint uns selbstve�ständlich, daß wenn man 
an eine Verstaatliohung denkt - und wir 
haben darüber ein Re.gierungsprogramm ge­
hört - man in erster Linie an jene Betriebe 
denken muß, die hier unter öffentlicher Ver­
waltung 'ste:hen. Welche Betriebe wollte man 
denn verstaatlichen, wenn nicht diese Be­
triebe, die ohne rechtmäßige Eigentümer 
Iherren- und führerlos sind und im öffentlichen 
Interesse unter öffentliche Verwaltung ge­
stellt wurden? Ich glaube, das spricht nicht 
ge,gen die öffen.tliehen Verwalter. Es wird 
sich selbstverständli�h nicht darum handeln, 
Betriebe zu verstaatlichen, deren Reprivati­
sierung eine Selbstver,ständlichkeit sein mag. 
Aber bei allen großen Betrieben, bei denen 
die Eigentumsfrage nicht geklärt ist, wird die 
öffentliche Verwaltung so lange bleiben 
müssen, bis eine Entscheidung in der Eigen­
tUIIlsfrage getroffen ist. 

MaiIJ. darf dieser Entsc1heidung nicht da­
durch vorgreifen - und das hat in der 
öffentlichkeit vi,el Staub aufgewirbelt -, daß 
eine Entwicklung rückgängig gemacht wird 
und daß an Stelle der öffentlichen Verwalter 
etwa Verwaltungen eingesetzt werden, die in 
den betreffenden Arheitersohichten das Ge­
fühl erweCJken, man versuche auf die:se Weise 
die Entwicklung zur Verstaatlichung abzu­
bremsen und die Betriebe, die für eine Ver­
staatlichung reif sind ' lIDd in Betracht 
kommen, wieder der privatkapitalistischen 
Wirtschaft zuzuführen. Das muß von unserem 
Gesichtspunkt aus betr,achtet einmal offen 
ausgesprochen werden. 

daß die öffentlichen Verwalter wirkliche 
Verwalter und Treuhänder der öffentlichkeit, 
des Staates, also des gesamten Volkes sein 
werden. (Beifall bei den Parteigenossen.) 

Abg. Altenburger verzichtet auf das Wort. 

Abg. Elser: Sehr geehrte Frauen urid 
Herren ! Es ist zu begrüßen, daß nach der Auf­
hebUing des Gesetzes über die öffentlichen 
Verwalter .so r,asch das zweite Gesetz dem 
Hause zur Besehlußfassung vorgelegt wurde. 
Das vorliegende Gesetz weist sicherlich ge­
genüber dem ursprünglichen wesentliche Än­
derungen auf, auf die bereits der Herr Be­
richterstatter hingewiesen hat. Ich möohte 
jedoch noch einmal wie seinerzeit mein 
Fraktion skolle;ge F i ls e h e  r auf die ver­
schiedenen S.chiebungen sowi,e auf die Aus.­
lieferung ö.sterreichischen staatlichen Eigen­

tums an private Interessenten hinweisen.. Die 
Kommunistis,che Fraktion hat leider die 
Wahrnehmung machen müssen, daß auch in 
letzter Zeit Vorkommnisse zu verzeichnen 
waren, wie Isie mit vollem Recht mein Kol­
lege Fisoher damals hier auf das schärfste 
kritisierte. Im § 2, lit. c des Gesetze,s ist eine 
Handhabe geboten, damit nicht Leuten eine 
öffentliche Verwaltung überantwortet wird, 
die keinerlei Gewähr bieten, daß sie �hr Amt 
.im Interesse des ö.sterreichischen Staates und 
der österreichischen Wirtschaft ausüben. Es 
genügt, nur an die Tatsache zu erinnern, die 
gestern in einer Wiener Zeitung veröffent­
licht wurde, die Tatsache, daß die Solo-Zünd­
warenfabdk in Deutschlandsberg dem reichs­
deutschen Nazi Hornberg ,abermal,s in die 
Hände gespielt wurde. Die kommunistischen 
Abgeordneten sind der Meinung, daß das neue 
Gesetz angewendet werden muß, um so der 
Verschleuderung österreiClhi.schen Eigentums 
einen Riegel vorzuschieben. In diesem Sinne, 
meine sehr geehrten Frauen und Herren, 
wird die Kommunistische Fraktion für das 
Gesetz stimmen. (Beifall bei den Partei­
genossen.) 

Vor der Abstimmung stellt Präsident 
Dr. Gorbach zunächst f,est, daß der § 16, 
lit. c, eine V e r f a ,s s u n g s b e s  t i m  m u n g 
enthält, zu deren Annahme eine qualifizierte 
Mehrheit notwendig ist. 

Hierauf wird der Gesetzentwurf nach dem 
Antrag des Berichterstatters - .die V,erfas­
sungsbestimmung des § 16, lit. c, nach Kon­
statierung der Anwesenheit der Hälfte der 
Mitglieder des Hauses mit der erforderlichen 
Z W e  i d r i t t e l  m e h r  h e i t - in z w e i­
t ,e r und d r i t t e  r LestLIlg zum B e  s c h I  u ß 
erhoben. 

Wir stimmen dem Gesetz in der Erwartung D er d r i t t e Punkt der Tagesordnung ist 
zu, daß es die Voraus,setzung für eine sach.., der Befi.cht des Ausschusses für soziale Ver­
liehe Behandlung diese,r Frage .schafft und waltung über die Regierungsvorlage (61 
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d. B.) : Bundesgesetz über den Urlaub von vorgelegt, UlIld es soll der berechtigten 
Arbeitern in Baugewerben und Bauneben- Hoffn.ung Ausdruck gegeben werden, daß 
gewerben (Bauarbeiter - Urlaubsgesetz) (66 recht bald viele und bedeutendere Gesetze 
d. B.) .  diesem Bauarbeiter-Urlaubsgesetz folgen 

Berichterstatter Kriseh: Hohes Haus!' Der 
, Ausschuß für 'soziale VerwaltUlIlg hat sich mit 
der von der Bundesregierung eingebrachten 
Vorlage eines Gesetzes über den Urlaub von 
Bauarbeitern im Baugewerbe und Bauneben­
gewerbe beschäftigt und ist zu folgendem Be­
rieh t gel8Jl1gt. 

D er vorUeg,ende Gesetzesentwurf hat die 
Schaffung eines Ispeziellen Urlaubsgesetzes 
zum Ziele, welches für eine besondere 
Gruppe von Arbeitnehmern bestimmt ist, die 
bisher zum überwiegenden Teil p raktisch 
von den Wohltate-n des Arbeiter-Urlaubs­
gesetzes vorn 30. Juli 1919, St. ,0. BI. 395, 
ausgeschlossen waren. 

mögen. 
Es muß deshalb ganz besonders darauf 

hingewiesen werden, daß mit dem vorlie­
genden Gesetz absolut nicht der Schaffung 
eines allgemeinen Arbeiterurlaubsgesetzes 
vorgegriffen wird und ein ,solches zu schaf­
fendes Ge'8etz keineswegs durch das vorlie­
gende Gesetz präjudiziert werden kann. 
Dieser AnsiClht und Auffassung ist auch der 
Ausschuß für sOZiiale Verwaltung gewesen, 
der in Ergänzung des § 4 aLs Absatz (5) fol­
genden Wortlaut anzunehmen beschlossen 
hat (liest) : 

"Eine Erhöhung des . im Gesetz vom 
30. Juli 1919, st. G. BI. Nr. 395, über den 
Urlaub von Arbeitern vorgesehenen Ur­
laubsausmaßes ,zieht eine sinngemäße Er­
höhung d·er Lm Absatz (1) und (2) vorge­
sehenen Urlaubsdauer nach ,sich." 

Während die Arbeiter außerhalb der Bau­
gewerbe und der Baunebeng·ewerbe im Sinne 
des erwähnten Gesetzes einen Anspruch auf 
einen Urlaub von einer Woche hatten, wenn 
das Arbeitsverhältnis mindestens ununter- Im Hinblick auf die zu erwartenden Än-
brochen ein Jahr gedauert hat, und von zwei derungen des Arbeiterurlaubsgesetzes vom 
Wochen, wenn ,es ununterbrochen fünf Jahre 30. Juli 1919, St. G. BI. Nr. 395, die voraus­
gedauert Ihat, haben die Arbeiter der Ball- ' sichtlich ,auch eine E rhöhung des bisherigen 
gewerbe und Baunebengewerbe solche Ur- Urlaubsausmaßes bringen dürften, hat es der 
laube nicht erhalten, weil in diesen Gewerben Ausschuß für notwendig -erachtet, den § 4 

ununterbrochene B esohäftiglmgszeiten von durch Aufnahme dieses Absatzes entspre­
so langer D auer in der Regel nicht ,erreicht chend zu ergänzen. Die neue Be-stimmung 
werden. des Absatz (5) sichert den Arbeitern ,in der 

Bauwirtschaft ,eine automatische Erhöhung 
Schon im Jahre 1922 wurde versucht, ihres Urlaubs,anspruches auf das Urlaubs­

dieg,em den Arbeitern sehr zum Nachteil ge- ausmaß d,er künftigen Regelung des Arbeiter­
reichenden Mangel in österreich abzuhelfen urlaubsgelsetzes. 
und eine Regelu�g zu treUen, die die äI1gsten 
Härten beseitigen ,sollte. Im Wege kollektiv- D er AussClhuß bat in der Erwägung, die 
vertraglicher V,ereinbarungen ist eis auch in Durchführung der Aufgaben der Urlaubs­
Wien und Niederösterreicll dazu gekommen. kasse in den Länderstellen zu verstärken, die 
D er damalige Bauarbeiter-Kollektivvertrng Errichtung von Kassennebenstellen an Stelle 
für Wien sah ein Urlaubsmarkensystem vor, von ZahlsteUen für notWlendig ·erachtet. 
womit zumindest die Bezahlung des Urlaubs- Aus diesem Grunde wurde in § 14, Ab­
entgeltes 'g'Eltsichert war. D iese Regelung satz (3), an SteUe des 'Vortes "Zahl,stelle" 
wurde dann auch in Niederösterreich, Ober- das Wort "Kassensteille" �e,setzt. Diesen 
österreich und Steiermark durchgeführt und SteUen sol,1 nicht lediglioh dI.. Vunktion von 
wurde auch uOClh vor der Machtergreifung des Zahlstellen zukommen, ,es soh !lmen viel­
Nationalsozialismus in Deutschland zur Ein- mehr von der Urlaubskasse auch · die Durch­
führung gebracht. Sie blieb bLs zum Jah- · führung sonstiger Verwaltungsaufgaben über­
re 1939 aufrecht, worauf an �hre St,elle die tragen werden können. 
reichsrechtliche "Tarifordnung über den Ur- . D er Ausschuß für soziale Verwaltung stellt laub na:ch dem Markensy,stem im Baugewerbe den A n t r a g : und in den Baunebengewerben im Wirt-

� schafts:gebiet Ostmark" trat, die für ganz Der Nationalrat wolle dem vorlie'genden 
österreich Gelttmg hatte. Im Juni 1940 wurde Gesetzentwurf die verfassungsmäßige Zu-
diese dUflch leine gleichlautende Re:i:chstarif- stimmung erteilen. 
ordnung ersetzt. Auch hier erfolgt die G e n  e r a 1- und 

S p ,e z i ',a 1 d,re b a t t e u n t e r e i n  e m. Mit diesem vorliegenden .Gesetz wird dem 
Hohen Hause zum erstenmal eine sozial- Abg. Honne'r:  Hohes Haus! Das vorHegende 
politische Maßnahme zur Beschlußfa'SSung Gesetz über die Regelung des Urlaubes der 
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Bauarbeiter hat 'zunächst einmal die gesetz­
liche Regelung des Bauarbeiterudaubes, die 
bisher nicht bestand, zum Zile�e. Ihm soll 
nach einer Erklärung des Herrn Mini,sters für 
soziale V,erwaltung demnächst . eine allge­
meine Regelung des Arbeiterurlaubsgesetzes 
überhaupt folgen. Bei den Beratungen im 
soz.ialpolitischen Ausschuß über die vorlie­
gende Regierungsvorlage habe ich beantragt, 
daß man schon beim Bauarbeiterurlaubs­
gesetz die berechtigten Forderungen und 
Wünsche der Arbeiter an die soziale Gesetz­
gebung berücksichtigen soll. Die bisherige 
gesetzg,ebeI'lische Praxis läuft nämlich darauf 
hinaus, die Gesetzgebung entweder dem 
Stande vom Jahre 1938 oder aber dem Stande 
von 1934 anzupassen. Diese Praxis entspricht 
aber keineswegs den Wünschen der Arbeiter 
und auf keinen Fall dem Anteil, den die Ar­
beiter für ihre Leistungen bei der · Wiieder­
herstellung des neuen d,emokraUschen und 
un abhängigetIl österreichs, bei der Wieder­
aufrichtung unserer Wirtschaft und unseres 
Landes beanspruchen dürfen. Minister W e i n­
b e r g  e r hat in einer Rede an die Vertreter ,  
des Bundes der Arbeiter und der Angestellten 
gesagt, daß man den Mut zu neuen Methoden 
aufbringen, daß man gerade ,auf dem Gebiete 

, des wirtschaftlichen und sozialen Lebens viel 
mutiger und entschlossener sein müsse. Es 
g.elte - so sagte Herr Minister W e i n­
b e r g  e r - vorzusorgen, daß die Arbeiter 
nicht weiterhin "Paria" der Gesellschaft blei­
boo. Das vorliegende Bauarbeiter-Urlaubs­
gesetz gibt nun Gelegenheit, diesen Mut zum 
sozialen Fortsooritt aufzubringen. 

Ich habe im sozialpolitischen Ausschuß 
eine Änderung des § 4, betreffend den U r­
laubsanspruch, beantragt. Nach meinem An­
trag soll das Urlaubsausmaß erhöht werden, 
und zwar so, daß bei Beschäftigungszeiten 
von 43 Wochen, statt wie im Gesetz vorge­
sehen eine Woohe, zehn Tage Urlaub .gewährt 
und bei einer Beschäftigungszeit von 215 W ().. 
ehen, statt des · im Gesetz vorgesehenen 
UrlaiUbsausmaßes von zwei Wochen, ein Ur­
laub von drei Wochen festgelegt werden soll. 
Das hinsichtlich des § 4, Absatz (1) .  Im § 4, 
Absatz (2),  der vom Urlaubsanspruch der 
Jugendlichen vor dem vollendeten 18. Le­
bensjahr handelt, beantragte ich, jugend­
lichen Bauarbeitern bei 43 Besc'häftigungs­
wochen eil11 Urlaubsausmaß von drei Wochen, 
statt wie im Gesetz vor.gesehen von zwei 
Wochen, zu gewähren. Meine Begründung, 
die ich diesem Antrag im sozialpolitischen 
Ausschuß gegeben habe, daß man dem so­
zialen Fortschritt auch in österreich die 
Türen nicht veflsl�hließen -dürf,e, daß man 
ferner durch eine gewisse soziale Besser­
stellung einen gewissen Anreiz für den Zu-

strom von A rbeitern in das Baugewerbe 
geben UJld so den Zustrom stärken solle, 
wurde im Ausschuß nicht akzeptiert. 

Von der Unternehmerseite wurde gegen 
meinen A:ntrag eingewendet, daß eine Er­
höhung des Urlaubsausmaßes ,eine all zu­
starke und unerträgliche Belastung der Bau-
unternehmer zur Folge hätte. 

' 

D agegen ist einzuwenden, daß wohl kein 
Gewerbe für eine ziemlich lange Zukunft 
eine 'sü . .gute Konjunktur zu erwarten hat und 
damit auch mit steigenden ' Erträgniss,en 
reohnen kann wie gerade das Baugewerbe. 
Ferner wuTde von Unternehmetseite einge­
wendet, daß überhöhte soziale Ansprüche 
der Arbeiter zur Folge haben könnten, daß 
sich die Unternehmer, ,statt sich der mensch­
lichen Arbeitskraft zu bedienen, gezwun­
generweise mehr der maschinellen zu- , 
wenden müßten. Die unausbleibliche Folge 
wäre dann die Arbeitslosigkeit im Bau�e­
werbe. All das sind selbstveI1Ständlich keine 
stichhaltig,en Argumente. Die IndustriaU­
sierung, 'besser gesagt, die notwendige Ra­
tionalisierung der Produktion nicht nur im 
Baugewerbe allein, sondern im allgemeinen, 
wird auf jeden Fall kommen, weil es erstens 
für den bescMeunigten Wiederaufbau un­

serer Wirtschaft notwendig ist und späterhin 
auch aus Gründen der Erhaltung der Wett­
bewerbsfähigkeit zwischen den einzelnen 
Unternehmern. Dile Folge die!ser Rationali­
,sierung, di,e unausweichlich i'st, wird wieder­
um nur - .wir kennen es aus der Vergangen­
he�t - eine verstärkte Ausbeutung gerade 
der menschlichen Arbeitskraft sein. Daher 
ist es meiner Auffassung nach nur recht und 
billig. daß schon das neue Urlaubsgesetz für 
die Bauarbeiter den B auarbeitern eine län­
gere ErholungspMllse einräumt. D i,es ist um so 
mehr berechti�t, als in einer Reihe anderer 
Industriezweige bei den Vereinbarungen der 
letzten Z,eit - ich verweise zum Beispiel nur 
auf die Arbeiter in den Eisenbahnbetrieben 
- ,eine weit günstigere Regelung des U r­
laubsanspruches erfolgt ist, aJs es selbst mein 
Antrag zum Bauarbeiter-Urlaubsgesetz vor­
sieht. Als i,ch diesen Antrag Lm Ausschuß für 
'sozdale Verwaltung 'stellte, hat man mir zum 
Vorwurf gemacht, ich verfolge damit demago­
gische Ziele. Ich würde es als sehr Vierfehlt 
und gefährJich halten, jeder noch so bere,ch­
tigten Forderun,g der Arbeiter mit dem Argu­
ment, dies sei soziale ' Demagogie, entgegen­
zutreten. Ich erlaube mir daher, Hohes Haus, 
den Antmg, den ich im ,sozialpolitischen Aus­
schuß gestellt habe, zu wJederholen. D er A n­
t r a g  lautet (liest) : 

"Der Nationalrat woUe beschließen, § 4, 
Absatz (1) ,  des Bauarbeiter-Udaubsgesetzes 
hat zu lauten: 
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(1) Nach Beschäftigungszeiten von j eweils . nun vor, daß nach 43 ArbeitswoC'hen ein ge-
43 Arbeitswochen gebührt ein ununter- setzlicher Anspruch auf eine Woche, nach 
brochener Urlaub von z.ehn Tagen. Er er- 215 Arbeitlswochen auf zwei Wochen Urlaub 
höht siöh auf d�ei Wochen, wenn die Be- gegeben ist, gleichgültliJg, ob der Arbeiter 
schäftigungszeiten ,eine Gesamtdauer von diesen Urlaubsans,pruch bei einem oder bei 
insgesamt mindestens 215 Arbeitswochen mehreren Dienstgebern nachweist. Wesent­
erreicht haben. lieh ist aber auCih, daß bei der' Ermittlung der 

§ 4, Absatz (2) , hat zu lauten : 
(2) Jugendliehen Arbeitern vor dem voll­

endeten 18. Lebensjahr gebührt nach Be­
schäftiguHg-sz;eiten von j eweils 43 Arbeits­
wochen ein ununterbrochener Urlaub von 
drei Wochen." 

Schließlich möchte lieh darauf verweisen, 
daß noch im § 14, der die Frage der Urlaubs­
kassen behandelt, ung-efähr acht Prozent der 
Einnahmen zur D eckung des Verwaltungs­
aufwandes die.ser Kassen . vorgesehoo sind. 

. Ich verwe4se darauf, daß die Verwaltungs­
ausgaben bei den Sozialversicherungsinsti­
tuten im aJIgemeinen mit ungefähr 4 bis 
6 Prozent vorgesehen sind, also geringer, als 
dies bei der Verwaltung der Bauarbeiter­
Urlaubskassen in Aussicht genommen ist. 
Bei der Verwaltung der Bauarbeiter-Urlaubs­
kassen -empfiehlt eis sich selbstv,erständlich, 
die größte Sparsamkeit zu üben. 

Ich bitte den Herrn Präsidenten, zu diesen 
meinen Anträgen die Unterstützungsfrage vor 
dem Hohen Hause zu stehlen, und das Haus 
selbst bitte ich, diese meine AbänderiUngs­
anträge zum Bauarbeiter-Urlaubsgesetz be­
schließen zu wollen. 

D er A n t r a g  H 0 n n e r wird n i c h  t g e­
n ü g e n  d unterstützt. 

Abg. Altenburger: Hohes Haus ! Die Re­
gierung hat dem Hause ein Gesetz über den 
Urlaub der Bauarbeite'r vorgelegt. D urch 
seine Zuweisung an den Ausschuß für soziale 
Verwaltung hatten wir zum e�sten Male die 
Mögli0hkeit, ein lsozialpolitisches Ges,etz zu 
beraten, das nunmehr den . Urlaubsanspruch 
für einen Teil der österreichischen Arbeiter­
schaft gesetzlioh regelt. Im Aus,schuß für so­
ziale Verwaltung wurde in den grundsätz­
lichen Fragen di,eses Gelsetzes volle Einmütig­
keit erreicht. Wir wollen mit b.esonderer Ge­
nugtuung feststellen, daß das vorliegende 
Gesetz in manchen Punkten einen wesent­
lichen Fortschritt geg,enüber seinen Vor­
gängern aufweist, wir wollen aber auch nicht 
verkennen, daß in diesem Gesetze noch 
manche Wünsche der Arbeiterschaft offen­
geblieben sind. 

D er Bauarbeiter hat nach d,er Art seiner 
B eschäftigung vieJfach nicht die Möglichkeit, 
die gesetzlichen Voram;,setzungen zur Errei­
chung eines Urlaubes bei einem Arbeitgeber 
a 1 1  e i n  nachzuweisen. Dieses Gesetz sieht 

215 Arbeitswochen alle Dienstverhältnisse 
vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ange­
rechnet werden, wenn sie am Tage der Gel­
tendmachung des Urlaubsanspruches nicht 
länger als zehn J·ahre zurückliegen. Jug-end­
liehe Arbeitnehmer unter 18 Jahren haben 
nach 43 Arbeitswoohen -einen Urlaubs­
anspruch von zwei Woohen. 

Mit dieser Regelung soll einer kommenden 
allgemeinen Regelung des Urlaubeis der Ar- , 
beHerschaft nicht vorgegriffen werden. 

Es wurd,e ausdrücklich festgelegt, daß nach 
dem Inkrafttreten eines neuen Arbeiter­
urlaubsgesetzes dort wirksam werdende 
sinngemäße Verbesserungen auch in dieses 
Gesetz eingebaut werden. Das vorHegende 
Gesetz stellt daher auf diesem Gebiete nur 
einen übergang dar und kann nicht als eine. 
endgültige Regelung in der Urlaubsfrage an­
gesehen werd,en. 

Wir wissen, daß die öst,erreichische Ar­
beiterschaft hier berechtigte u.nd weiter­
g�hende Forde'rungen vertritt, wir können 
uns aber auch nicht der Tatsache ver­
schließen, daß die,se Fragen eing,ehender Be­
ratungen bedürfen und nur als Ganzes gelöst 
werden können. Auf der anderen Seite stan­
den wir vor der Tatsache, daß gerade für die 
Bauarbeiter eine sofortige Regelung vor 
allem des Urlaubsrechtes notwendig ist. Wir 
haben somit da,s Schwergewicht darauf ver­
legt, daß dieses Gesetz in kür�ester Zeit 
parlamentarisch verabschiedet wird. 

Ohne die B.auarbeiter können die vordring­
lichen Aufbauarbeiten nicht erledigt werden, 
nie,mand kann aber das berec.htigte Ver­
langen in Abrede stellen, daß der Bauarbeiter 
auch wissen muß, wie es mit der Regelung 

. seines Urlaubes steht. Er will vor allem jene 
Einrichtungen nicht vermissen, die sich in 
den früheren Jahren bewährt haben. Das 
Gesetz ,stellt daher den alten Zustand, der 
früher zum Teil auch kollektivvertraglieh 
festgelegt war, wi,eder her und hat diesen im 
Rahmen d,er gegebenen Möglichkeiten ver­
bessert. 

Wenn damit auch nicht allen Forderungen 
und Wünschen der Arbeiterschaft Rechnung 
getragen el'Scheint, wissen wir ,aber auch, 
daß die Bauarbeiter unsere gesamte wirt­
schaftliche Lage verstehen und daß es dem 
Bauarbeiter in der . Gegenwart nicht 60 sehr 
darauf ,ankom�t, ob er -einige Tage mehr 
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oder weniger Urlaub hat, in denen er nicht bedingungen immer schlechter gelstellt ge­
weiß, wovon er leben soll, sondern darauf, I wesen , er mußte vor allem in bezug auf seine 
daß Vorkehrungen getroUen werden müssen, I Urlaubsa:nsprüche - weil es ihm ja sehr 
damit die schwere Arbeit der Bauarbeiter schwer möglioh war, ein volles Jahr dies Ar­
an allen in Betra.cht kommenden 8te11oo rich- beitsverhältniS'ses uaohzuweisen - immer 
tig gewertet werde, UIlid daß vor allem er- auf Vorteile verzichten, die der übrige Teil 
nährungsmäßig jene V OTaussetzungen ein- der Arbeiterschaft für sich in Anspruch 
treten, müssen, die zur Aufrechterhaltung der nehme.n konnte. D urch kollektivvertragliehe 
ArbeHskraft gerade bei den Bauarbeiten Bestimmungen wurde diese Benachteiligllug 
nötig sind. weitestgehend beseitigt, ,es muß aber ge-

Der Bauarbeiter braucht Schuhe, er braucht �agt werden, daß es die Besti
.
m�un�en, die 

Wä'sehe er braucht Arbeitsanzü,ae und In den vergangenen Jahren hmsIchtlIch des 

Lebens�ittel. Hier liegen primär wiChtigere Urlaubes fü� die Saisonarbeiter in G
.
eltung 

Fragen vor, die man nicht mit kleinen sozial- ges�n�,en smd, den U�ternehmern vIe��ach 

polit1schen V,erbesserumgen ausgleichen kann. ermoghc�t
. 

haben, dIe Urlaubsa�spruche 
D ie österreichischen Arbeiter kennen auch d�rc� zeItllche

. 
,Begrenzungen des DIeIliStver­

auf diesem Gebiete die Schwierig�eiten. Wir haltmsses zlhl1I(�hte zu machen u�� Forde­
haben uns im Unterausschuß mit dem Antrag rungen wuf Urlaubsentgelt zu beseItIgen. 

der Fraktion der Kommunisten eingehend Wir begrüßen das Ge,setz, das auf Initiative 
beschäftigt. Wenn die Mehrheit daher im der Gewerk'schaften, vor allem der der Bau­
Unterausschuß zu der Erkenntnis gekommen arbeiter, eingebracht wurde, weil es einen 
ist, daß wir gegenwärtig vorerst das Wesent- Fortschritt darstellt, der immerhin eine reale 
liehe der Urlaubsfrage zu regeln haben, daß Basils für die kommende Entwicklung auf 
wir die Frage der allgemeinen Urlaubs- sozialpolitischem Gebiete sichert. 
regelU!ng dem Ge,setz vor�ehalten, das dem­
nächst eing,ebracht wi'rd, dann glauben wir 
damit den richtigen Weg gegangen zu sein. 
Wir haben diesen Weg für riohtig befunden. 

Wir sprechen uns daher gegen die Anträge 
aus und 'stimmen für das Gesetz in der E'r­
wartung, daß dieses Gesetz den Grundstein 
zum weiteren Aufbau und Ausbau legt. (Bei­
fall bei den Abgeordneten der österrei-
chischen VO'lkspartei.) . 

Abg. Uhlir: Hohes Haus ! Meine Partei be­
grüßt diesen Gesetzentwurf und wird auch 
diesem Ge'setzentwurf ihre Zustimmung ge­
ben, und zwar schon deshalb, weil dem Par­
lament damit das erste positive sO'zialpoli­
tische Gesetz zur Beschlußfassung vorgelegt 
wird. W,ir begrüßen aber das Gesetz auch 
aus dem Grunde, weil wir daran die Er..; 
wartung knüpfen, daß, nachdem die Quelle 
der sozialpolitischen Ges etzgebung nun nach 
v iermonatiger parlamentarisCiher Tätigkeit 
endlioh zu rieseln begonnen hat, diesem Ge­
setz weitere sozialpolitische Maßnahmen fol­
gen werden, die den Wünschen und Forde­
rungen der Arbeitefischaft, die, wie ich an­
nehmen kann, die Unterlstützung aller Par­
teien dieses Hauses fi[lden, vollkommen ge­
recht werden. Wir begrüßen dieses Gesetz 
auch aus dem Grunde, weil damit auf sozial­
rechtlichem Gebiete eine Gruppe der Arbeit­
nehmer Vorteile erlangt, die bisher in der 
sozialpaliti,schen Gesetzgebung immer ein 
Aschenbrödeldasein geführt halo 

Ich stimme mit meinem Vorredner, dem 
Herrn Abgeordneten H 0' n n e  r, vollkommen 
darin übe,rein, daß die Urlaubsausmaße, die 
dieses Gesetz den Bauarbeitern zubilligt, zu 
gering sind. leh stimme mit ihm vollkommen 
auch darin überein, daß es unbedingt notwen­
dig wäre, die Wichtigkeit der Bauarbeiter in 
dem kommenden wirtschaftlichen Aufbau zu 
berücksiohtigen, daß hier also besser Urlaubs­
zeüen in einem ähnlichen Ausmaß eine Ver­
ankerung finden hätten sollen, . wie es eben 
der Herr Abgeordnete Ronner vorges,chlagen 
hat. Wir stehen aber grundsätzlich auf dem 
Standpunkt, daß die Ber,einigung dieses 
Fragenkomplexes der Urlaube nicht die Auf­
gabe eines Teilgebietes der Urlaubsgesetz­
gebung ,sein kann, sondern daß die Frage der 
Novellierung des gesamten Urlaubsrechts 
einen wesentlichen Besta!lldteil der Forde­
rungen der Arbeiter bildet. In diesem Zu­
sammenhang wird den notwendigen und be­
rechtigten Wünschen der Arbeiterschaft un­
bedingt entsprochen werden müssen, und es 
wird wohl der Kr.aft aller Vertreter der Ar­
beiter bedürfen, daß·, die Urlaube in einer 
Art geregelt werden, die den Wünschen der 
Arbeiterschaft auf diesem Gebiet weitgehend 
Rechnung trägt. 

Wir finden in diesem Gesetz aber auch B e­
sHmmungen, die für die Saisonarbeiter im 
Baugewerbe sicherlich groß,e Vorteile bein­
halten. Die Tatsache, daß nicht mehr ein 
volles Jahr Arbeitsdienst maßgebend ist, um 

D er Saisonarbeiter ist infolge der Eigentiim-

I 
den Urlaubsanspruch zu erreichen, sondern 

lichkeiten seines Berufes und seines Berufs- daß es genügt, 43 Arbeitswochen innerhalb 
lebens hinsichtlich der allgemeinen Arbeits- von zwei Jahren für den Urlaubsanspruch 
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nachzuweisen, i,st ein ungeheurer Vorteil 
gegenüber den Bestimmungen, die in der 
Vergangenheit in Geltung waren. 

Auch die Tats,a,che, daß nicht mehr fünf 
Jahre maßgebend sind, um den Urlaub von 

- zwei Wochen zu eI'lhalten, sondern daß daZfU. 
schon 215 Arbeitswochen genügen, bedeutet 
einen schätzenswerten Vorteil für die Ar­
beiterschaft. Aber 'auch die Bestimmungen, 
daß in die 43 Arbeitswochen Dienstzeiten 
.eingerechnet we1"den, di,e durch Dienstver­
hinderungen infolge vpn Krankheit und von 
lJnglücksfällen entstanden sind, wie auch 
D ienstverhinderungen, für die die Arbeiter 
Anspru'ch auf die Fortzahlung des Entgeltes 
haben, sind begrüßenswert. 

Bei der Beratung des Gesetzes haben wir 
auch die Aufklärung des H errn Ministers für 
soziale Verwaltung hinsichtlich des U mstan­
des zur Kenntnis genommen, daß es nach 
Absatz (3) des § 2 möglich wäre, im Verord­
nungswege Änderungen vorzunehmen. D er 
Minitster hat die Zusicherung gegeben, daß an 
die Herausnahme ganzer Berufszweige 
keinesfalls gedacht sei, sondern im Gegen­
teil, daß die Bestimmungen des Ge,setzes, so­
weit di,e Voraussetzungen zutreffen, auch auf 
Bermsschichten ausgedehnt werden sollen, 
auf die . dieses Urlaubsge,setz keine Anwen­
dung finden würde. 

Ich möchte bei dieser Gelegenheit, um für 
die Zukunft NachteHe für die Arbeiterschaft 
aus der Anwendung dies,es Gesetzes ver­
mieden zu wissen, an den Herrn Minister 
den Appell richten, daß der Arbeiterschaft be­
sonders aus der Begriffsbelstimmung im § 11,  
wo die auszahlende Stledle und dte anfor­
dernde Stelle zwei Vlerschiedene Begri:lie 
sind, keine Nachteile , erwachsen sollen und 
daß der Bauarbeiter, wenn er Urlaubsgeld 
in Anspruch nehmen will, nioht vielleicht zu-

I e1"st Kompetenzkonflikte. ZfU. .  überwinden 
hätte. 

Wir müssen sagen, daß das Gesetz den 
Wünschen der Arbeiterschaft zwar nicht voll 
entspricht, daß aber das rasche Wirk8am­
werden des Gesetzes im Interesse der Ar­
beiter WÜThSohenswert e:rscheint. 

Wir müssen auch darauf hinweisen, daß 
wir dieses Gesetz als eine bescheidene An­
zahLung für die Arbeiterschaft ansehen und 
daß wir die Erwartung daran knüpfen, daß 
sich sozialpolitisohe Maßnahmen für die Bau­
arbeiter daran Ischließen werden, die ihnen 
jene Rechte zubilligen, auf die sie auf Grund 
ihrer Leistungen und auf Grund der Tat­
sache Anspruch ef>heben können, daß sie 
wesentliche Träger der Wirtschaft in diesem 
Staate sind. (Beif.all bei den Parteigenossen.) 

Berichter1statter Krisch (Schlußwort) : Hohes 
Hausl Die Bauarbeiterschaft hat ein berech­
ti.gtes Inter,esse daran, daß dieses Gesetz rasch 
el'!l,edigt wird. Durch diese rasche Erledigung 
,soll vor allem bewirkt werden, daß mit der 
Bezahlung der Beitragsleistung ehestens be­
gonnen werden kann. Es ist daher durchaus 
begreiflich, wenn hier gesagt wird, daß die 
diesbezügliche Durchführungsverordnung 89 
rasch al,s möglich erlassen werden :soll. Wir 
selbst haben ein berechtigtes Interes,se dar an, 
daß dies so r,asch als möglich geschieht. 
Außerdem siJnd die grundlegenden Bestim­
mungen des Gesetzentwurfes in langwierigen 
Verhandlungen zwischen Arbeitervertretern 
iUnd Arbeitgebervertretern vereinbart wor­
den, und eine neuerliche Aufrollung der 
Frage, die durch den Antrag des Abg,eord­
neten H 0 n n e r entstünde, würde bedeuten, 
daß hierzu neuerlich in diesem Sinne ent­
sprechende Verhandlungen gepflogen wer­
den müßten. Es ist also mit Rücksicht auf 
diese Tatsache ein weiteres Hinausschieben 
der Wirksamkeit dieses Gesetzes nicht er­
wünscht. 

Der Ausschuß für soziale V,erwaltung hat 
in ganz dezidierter Form an den Minister für 
soziale Verwaltung die Forderung gerichtet, 
er möge trachten, daß dem Hohen Haus .. eine 
Vorlage über das allgemeine Arbeiter­
urlaubsgesetz ehestens zugeleitet wird. D er 
Hem Minister hat eine diesbezügliche Erklä­
rung abgegeben, daß er dies in allernächster 
Zeit tun werde. Wir hoffen also, daß durch 
die Vorlage ' eines Urlaubsgesetzes für die 
Arbeiter jene Forderungen erfüllt werden 
kÖThnen, die der Herr Abgeordnete H 0 n n e r 
im wesentlichen für die Bauarbeiter gestellt 
wissen wollte. Ich bitte das Hohe Hau:s um die 
Annahme des Gesetzes. 

. D i,e VorlaJge wird gemäß dem Antrag des 
Ausschusses in z w ,e i t e  r und d r i t t e r  
Lesung a n  g e n  0 m m e n. 

Der v i  e r t e Punkt der Tagesordnung ist 
der Bericht des Ausschusses für Unterricht 
über die Regierung,svorlage (62 d. B.) : Bun­
desverfassungsgesetz, betr,e:liend die Ver­
nichtung von Druck- und Bildwerken natio­
nalsozialistischen Gehaltes oder eines den 
alliierten Mächten f,eindlichen Charakters 
(Literaturreinig,ungsgesetz) (67 d. B.) .  

Beric:hterstatter Frisch: Hohes Haus!! Die 
Bundesf>egierung hat dem Nationalrat eine 
Vorlage mit dem Titel "Bundesverfassungs­
gesetz, betreffood die Verniohtung von 
Druck- 'und Bildwerken nationalsozialisUschen 
Gehaltes oder eines den alliierten Mächten 
feindlichen Oharakters mit dem Stichwort 
"Literaturrei'llligungsgesetz", unterbreitet. Die 
Vorlage W1Urde im Unterrichtsausschuß durch-
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beraten. Es wurden zwei Ergänzungsanträge 
dazu gestellt, dann wurde die Vorlage ein­
stimmig angenommen. 

Ich glaube, daß wir hier :iJn diesem Hohen 
Hause über die nationaLsoziali'stiscl1e Lite­
ratur nicht viel zu sagen haben. Ihre Vielfalt, 
ihre Masse und ihre Verbreitung sind nur Zu 
gut bekannt. Wir brauchen auch kein Wort 
darüber zu verlieren, welchen Einfluß sie auf 
unse�e Jugend und unser Volk ,ausgeübt hat. 
Wir können nur feststellen, daß sie zu einem 
großen Teil den AmIspruch erhebt, Ursache 
des großen Übels zu sein, des tragischen Er­
lebnisses, das unser Volk und die Völker 
Europas erleiden mußten. 

Mit dem Zusammenb["uch des National­
sozialismus :hat unser Volk instinktiv diese 
Literaburfieinigung �s>elbst vollzogen. Bilder 
und Inschriften sind im Nu verschwunden. 

deutung des Nationalsozialismus konkret aus 
der Literatur herauszuheben und dUJ'lch ein 
eigenes Bundesverfassungsgesetz zu be­
kämpfen. 

Zum Gesetz selbst möchte ich zunächst be­
merken, daß zuerst die Erzeugnisse umrissen 
werden. Es handelt sich um D ruckWierke, 
die die Grundsätze 'und die Politik der na­
tionalsozialistischen oder sonstigen faschisti­
schen Parteien vertreten. Ursprünglich fehl­
ten die vier Worte: "oder der sonstigen 
faschistischen Parteien". Im Unterrichtsaus­
schuß wurden sie hinzugefügt. Die zweite 
Gruppe der D ruckwerke umfaßt jene, die dte 
Politik und Kriegführung der alliierten 
Mächte gegen das natiooalsozialistische D eut­
sche Reich und seine Verbündeten bekämp­
fen. Auch diese sind im Auftrag der Alliier­
ten zu eliminieren. 

Ebenso selbstverständlich ' �erschwanden Weiter befaßt sich das Gesetz mit den Ab­
diese Bücher ,aus doo Auslagen der Buch- liererungspflichtigen und bestimmt, daß zu­
hand,lungen, und auch die Nazi haben ihre nächst Verlagsanstalten, Druckereien , Buch­
Bücher wohlweislich versteokt. Das war eine handlungen, Büchereien - es erfaßte nach 
Reinigung. Es ist aucl1 festzusteHen, daß un- der ersten Vorlage sogar Privatbibliotheken 
sere Verwaltungsbehörden den richtigen Sinn und den P rivatbesitz - ablieferungspflichtig 
sofort erfaßt hahen. Ohne lerst eine Auffor- sind. Kataloge und Kartotheken und sonstiges 
derung von oben zu erwarten, haben die un- Buchinventar, die eine zusammenfas'sende 
tefien Stellen aus dien Büchefieieu, Bibliothe- übersicht über die nationalsozialistische Li­
ken und Gesetzessammlungen alle diese Werke teratur geben, sind ebenfalls ablieferungs­
selbst ausgeschäed1en. E,s ist dann von oben pflichtig. 
im Verordnungswege eine ganze Reihe von Für uns i,st der § 4 des ArtikeLs I wichtig. 
Maßnahmen erflossen, die die Beseitigung D ieser besagt, daß von der ganzen bekämpf­
dieser Literatur zum Zwecke hatten. Er'st im ten Literatur nur zwei Exemplare der Na­
Jänner kam em Auftrag von den Alliielrten tionalbibliothek einzureihen sind, ferner er­
Mächten, daß wir lIDsere Literatur zu reinigen halten j ene Hochschulen, die sich mit dem 
hätten, und zwar, wie die Vorlage sagt, die entspreohenden Sachgebi1et befassen, und jene 
vom nationalsozialistisch en Geist duroh- wis,senschaftliche Anstalten, die diese zu 
drungene Literatur und aU(�h diejenige, die ihren Shtdi,en benötigen, je zwei Exemplare. 
die Kriegführung und Politik der Alliierten Hier kommt nun die zweite Ergänzung, die 
gegenüber den Mittelmä,chten zum Inhalt hat. der Unterdchtsausschuß beschlossen hat. E.s 

Unsere demokratische Auffassung über die ist selbstverständlich, daß wir zur Bekämp­
freie Meinungsäußerung in Wort und Schrift fung des Nationalsozialismus seine geistigen 

und Bi1d ma,cht es uns nicht leicht, eine solche W·afien genau kennen müssen. 

Z woogsmaßnahme zu ergreifen. Auch haben Wenn nm die anderen diese Waffen ver­
wir in unser,er Bundeslegislative keine ge- stecken - 1llld wir wissen alle, mit wel­
setzliehe Handhabe zu einer Einflußnahme cher Intensität das nationalsozialistische Ge­
auf die gesamte Literatur. Ebe.noo haben wir dankengut den jungen Köpfen eingehämmert 
keine Bestimmung, durch die die Durchfüh- wurde - und wir sie nicht beiSitzen, dann 
rung dem einen oder dem ,anderen Ministe- können wir -sie natürlich nicht bekämpfen. 
rium zufällen könnte. Einzig und allein im Daher haben wir im Unterrichtsausschuß 
Bundesverfassungsgesetz 1929 befindet sich noch den Satz beigefügt, daß natürliche und 
im Artikel X, Abschnitt 1, Ziffer 7, eine Be- juristische PerHonen im Interesse ihrer öffent­
stimmung, die eventuell in Anwendung ge- lichen Tätigkeit diese Bücher behalten dür­
bracht werden könnte, nämlich jene, die die fen, freilich nicht wild, sondern nur mit Zu­
Aufrecht,erhaltung der Ruhe, Sicherheit und stimmung des Bundesministeriums . für Unter­
Ordnung im Staat als eine Bundessaohe er- richt nach Anhörung des Ministeriums des 
klärt. Innern, das den Personenkreis festzusteHen 

Staatspolitische Erwägungen lassen es hat. 

wünschenswert erscheinen, das weltgeschicht- Das Gesetz spricl1t dann von der Samm­
lich geistige und sittliche Übel von der Be- lung dieser D ruckwerke iUIld der Abliefe-
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rung, die schließlich und endUch vielleicht 
das erstemal fruchtbringend angelegt wer­
den : in unseren Papiermühlen. Es werden 
eine Zentralkommission beim Unterrichts­
ministerium und Landeskommissionen ein­
gesetzt, die zur Beratung den einzelnen 
D ienststellen und Ablieferungspflichtigen zur 
Verfügung stehen. 

Wichtig sind endlich die 8trafbestimmun­
gen. Sie sind etwas drakontsch, denn der Be­
sitz eines Buches zieht eine Strafe von min­
destens sechs Monaten Arrest bis zu einem 
Jahr, in schweren Fällen ,sogar bis zu zwei 
Jahren 'nac.h sich. Der Schlußpassus enthält 
die übliche Vollzugsklausel, daß mit der 
V ollziehung des Gesetzes das Bundesmini,ste­
rium für Unterricht im Einvernehmen mit 
den zuständigen Mintsterien betraut ist. .  

Hohes Haus ! WenD wir djeses Ge,setz nun 
beschließen, so wird unser,e Literatur von 
dem nationalsozialistischen Geist gereini.gt 
sein. Wir haben solche Literatureinigungen 
in der österreichischen Geschichte im Ver­
lauf eines Men'schenalters schon mehr,ere 
Male mitgemacht, so daß wir vor einer ge­
gewissen Leere stehen. Staat und Literatur 
sind zueinander gerichtete Ausdrucksformen 
gemeinsamer Substanz. Es bestehen immer 
Wechselwirkungen zwischen Staat und Lite­
ratur. D er ' Staat kaIliIl die Literatur igno­
rieren, er kann sie fördern, er kann sie be­
henschen, ja, er kann sie sogar mißbrauchen 
wie eine Dirne. Umgek,ehrt kann die Litera­
tur den Staat übe�sehen. Sie kann den Staat 
bejahen, ,sie kann die Staatsrnacht unter­
graben, und wir wissen aus der Geschichte 
der Revolutionen, daß die Literatur immer 
eine große g.eistige Waffe war, wenn die 
die Macht des Staates mißbraucht wurde. Die 
Literatur kann aber auch durch ihre Magie 
den Staat durchwärmen und durchleuchten. 

Wir, die wir hier den Staat repräsentieren, 
können die Gelegenheit nicht vorüberg,ehen 
lassen, ohne einen Mahnruf an die SchöpIer 
der Literatur, seien es nun Forscher und Ge­
lehrte, Künstler oder Dichter, zu richten. D ie 
L,eer,e muß ausgefüllt werden. Sie soll nicht 
nur ausgefüllt werden dadurc.h, daß wir von 
auswärts, von Westen und Osten politische 
und künstlertsche Literatur hereinbekommen, 
sonde'rn sie soll aU8gefüllt werden durch 
Werke unserer bodenständigen Gelehrten 
und Dichter. D as Gesetz hat zwei Seiten: das 
kodifizie�te, positive Gesetz des Verbotes. 
Ein Gesetz zur Schaffung neuer Werk,e kön­
nen wir nicht hinausgeben. Aber wir kön­
nen· einen Mahnruf richten, und ich glaube, 
wir können keinen beSiseren Mahnruf an un­
sere treuen Mitarbeiter, die die demokrati­
schen Ideen unseres Staates hochhalten, rich- , 
ten, als wenn wir den großen Seher Grill-

parzer hier zitieren. Schon einmal .sind Staat 
und Lilteratur in ,entscheidungsvoller Stunde 
sich gegenübergestanden. Er hat es ve�tan­
den, den österreichi'schen Reimchronisten die 
Worte an den staatsgewaltigen Köntg Rudolf 
sprechen zu /lassen: "Mache gut, was andere 
vGrdarben !" In dieser historischen Stunde 
wollen wir, die Politiker, jenen Kräften 
draußen sagen, die die zweite Seite nun aus­
zufüllen haben, jetzt soll der Politiker den 
D ichtern sagen: "Machet . gut, was die ande­
ren verdarben !" 

AllS Berichterstatter stelle ich nun den A n­
t r a g :  

Der Nationalrat wolle dem vorliegend.en 
Gesetzentw;urf und den betden Ergänzun­
gen die verf:a,ssungsmäßige Zustimmung er­
teilen. 

G e n  e r a 1- und S p e  z i a I d e b a  t t e wird 
g e rn  e i n  s a m  durchgeführt. 

Abg. Scharf: Hohes Haus ! Es bedarf wohl 
,einer kurzen Erklärung, wenn eine Partei, 
deren Entwicklung lmd Wachstum mit dem 
Kampf um die Geistesfreiheit eng verbunden 
ist, einem Gesetz, wie dem vorliegenden, seine 
Zustimmung gibt. Wir--haben vom Beginn an 
den Kampf für die Geistesfreiheit · geführt, 
und die Methoden de-s wissenschaftlichen 
Sozialismus haben mehr al-s einmal eine Be­
währungsprobe im Kampf der Geister be­
standen. Es ist also nicht die Angst, wie sie 
etwa die Nationalsozialisten zu den Bücher­
verbrennungen geführt hatte, sondern es ist 
eine viel weitergehende Begründung. Es i-st 
vor allem die Konsequenz des Kampfes um 
die Geistesfretheit selbst, die schließlich da­
hin führen muß, alle Werke, die sich gegen 
die Geistesfreiheit wenden, zu bekäwpfen und 
auszuschalten. Wir haben aus den Erfahrun­
gen der vergangenen Jahre gelernt, daß man 
die demokratischen Freiheiten nicht jenen 
gewähren darf, die entschlossen sind, diese 
Freiheiten zur Vernichtung der Demokratie 
auszunützen. Es ist dasselbe, wie sich auch 
niemand mit einem Partner zu einem Schach­
spiel zusammeng.etzt, von dem er weiß, daß 
er die Regeln des Schachspiels nicht aner­
kennen wird., Die Produkte, die durch den 
Faschismus zu propagandistischen Zwecken 
hervorgebracht wurden, können wir vor allem 
nicht einer JUgfnd, die in den vergangenen 
Jahren eine durchaus faschistische Erziehung 
genossen hat, urteilslos überlassen. Es ist 
notwendig, daß die Literatur, die in den ver­
gangenen J a,hren ausgeschaltet wurde, wieder 
mehr in den Vordergrund kommt. Wir ver­
lieren nichts Besonderes, wenn wir die faschi­
stische Literatur ausschalten, die im Grunde 
genommen sowohl künstlerisch als auch 
wissenschaftlich vor keinem Forum des 
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freien Geistes bestehen kann. Wenn wir kon­
sequent gegen den Fasohismus kämpfen, 
müssen wir selbstverständlich neben seinen 
wirtschaftlichen Ursachen auch die geistigen 
bekämpfen und vernichten. Nur wenn wir 
dies konsequent durchführen, werden wir 
ein für allemal dem Faschismus die Ansatz­
punkte für irgendeine Neubildung nehmen. 
Es ist klar, daß mit dieser A uffassung nicht 
nur die nationalsozialistische Literatur, son­
dern auch die Literatur, die die Politik und 
die Grundsätze anderer fasClMstischer Par­
teien vertritt, bekämpft werden muß. Des­
halb hat auch die Sozialistische Fraktion einen 
entsprechenden Antrag im Unterrichtsaus­
schuß eingebracht. Der Antrag war, im 
Gl'Iunde g.enommen, :jlm Gesetz vorgezeigt, 
das den Kampf auch .gegen die den Alliier­
ten feindHche Literatur verlangt. Der Zusatz, 
daß nun auch die Literatur der faschistischen 
Pa rteien mitgetroff,en werden soll, dilent nur 
da,zu, in diesem Gesetz auch eine gewisse 
Klarheit auszudrücken. 

Der zweite Antrag, der von der Sozialisti­
schen Fraktion im Unterrichtsausschuß ein­
gebracht wurd,e, ging darauf hinaus, den 
Krei.s der Ausnahmeberechtigten zu erwei­
tern, und zwar vor allem auch für politische 
Zwecke. Wie dieser Antrag in dem vorliegen­
den' Bericht dies AuSschusses formuliert ist, 
scheint er mir nicht die volle Klarheit zu 
haben und nicht das auszudrücken, was wirk­
lich bezweckt werden soll. 

Ich b e a n  t r a g  e daher, im § 4, Abs. (1), 
des vorliegenden Bundesverfassung-sgesetzes 
folgende Änderung durchzuführen (liest) : 

"Der Nationalrat woHe beschließen : 
1 .  Im § 4, Abs. (1),  des vorlieg,emden Bun­

de.sverfassungsgesetzes .sollen die Worte 
,desgleichen bei natürlichen und juristi­
schen Personen, denen das Bundesministe­
rium für Unterricht im Einvernehmen mit 
dem BundesmiIllisterium ,für Inneres dies 
im Interesse ihrer öffentlic.hen Tätigkeit 
bewilligt' gestriClhen werden. 

2. o,em § 4 des vorliegend.en Bundesver­
fassungsgesetzes ist der folgende dritte Ab­
satz beiZIufügen . 

3. Desgleichen kann das Bundesmini­
sterium für Unterricht im ginvernehmen 
mit dem Bundesministerium für Inneres 
natürlichen oder juristischen Personen im 
Interess.e -ihrer öffentlichen Tätigkeit die 
ZlUrückbehaltung ,ablieferungspflichtiger Er­
zeugnisse gestatten und ihnen die Bedin­
gungen der Verwa1hrung und Benützung 
vorschreiben. " 

Ich bitte das Hohe Haus, diesen Abände­
rungsantrag anzunehmen. Im übrigen wird 

die Sozialistische Fraktion dem Gesetz ihre 
Zustimmung geben. (Lebhafter Beifall bei 
den Parteigenossen.) 

Der Antrag ist g e n  ü g e n  d u n t e r­
s t ü t z t und steht in Verhandlung. 

Abg. Fischer : Hohes Haus! Es ist unzweifel­
haft ein befriedigendes Gefühl, daß d�e ver­
schiedenen Nazibücher aus den österreichi­
schen Bibliotheken verschwinden. Ich glaube, 
viele von uns haben vor JahI1en angenom­
men, es würde genügen, diese Bücher zu 
lesen, um ihren Inhalt ,ein für allemal abzu­
lehnen. Offenbar haben manche von uns doch 
di,e Urteilsfähigkeit vieler Menschen, vor 
allem auch jugeI}.dlicher Mel1iSchen, über­
schätzt. Ich muß sagen, ich gehöre zu den 
unglückJ.iClhen Menschen, die fast alle Bücher 
der Nazi gelesen haben. Ich weiß nicht, ob 
man sehr viele Nazi finden wird, die das 
wirklioh ,getan haben. Nun, wenn man etwa 
das Buch "Mein Kampf" eifrig und geduldig 
vom Anfang bis zum Schluß gelesen hat, 
dieSle Unzucht wid,er den Geist der Mensch­
heit und gleiClhzeitig Notzucht an der deut­
schen Sprache, wenn man diese aufgequol­
lene Mischung von "v,erhatschter Romantik" 
und verblödeter Halbwissenschaftlichkeit in 
sich aufg;enomrnen hat, dann hätte man an­
nehmen können, daß ein Hohngelächter dar­
auf erwidern werde. Wir haben aber andere 
Erfahrungen gemacht; wir haben gesehen, 
daß bei Millionen Menschen die Antwort 
kein Hohngelächter war, sondern daß die 
dümmsten, dumpfesten, reaktionärsten, 1m­
menschlichsten D inge, die je geschrieben 
wurd.en, ernst genommen wurden und sogar 
in die Tat umgesetzt worden sind. loh glaube 
also, daß wir im Interesse der DemokraHe 
und der Sicherung der Freiheitsrechte und 
der Menschenr,echte handeln, wenn wir solche 
Exkremente der Lit,eratur ein für allemal 
aus den Bibliotheken beseitigen. Schließlich 
und endlich ist es .la auch in keiner Demo­
kratie gestattet, wo alle Vereinsbildungen 
erlaubt sind, daß Raubmörder einen Verein 
gründen mit dem Zwecke, Raubmorde zu 
begehen. Die faschistischen Parteien aber 
waren solche Organisationen zur Erreichung 
krimineller Zwecke. Es gehört zum Wesen 
der menschlichen Gesittung und der Zivilisa­
tion, daß der Bereich des Erlaubten ein­
geengt wird, und ich glaube, darin liegt kein 
Widerspruch zur Demokratie. Ich möchte 
darauf aufmerksam mac·hen, daß wir, mei­
ner Meinung nach, sogar um einen SClhritt 
weitergehen sollten. Wir sollten zu diesen 
Büchern der Nazi, Mussolinis und Starhem­
bergs usw. auch die ges1amte antisemitische 
Literatur setzen. Wir dürfen nicht übersehen, 
da ß gerade im Wiener Antisemitismus Hitler 
einen Nährboden für ,seine verbrecherisohen 
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Unmenschliohkeiten geflinden hat. Er selbst geschteht nicht, damit das D amoklesschwert 
schildert in :seinem Buch "Mein Kampf", wel- der pnsicherheit, der willkürlichen und zu­
chen Eindruck diese antisemitische Trak- fälligen Maßnahmen beseitigt werde. 
tätchen-Literatur auf ihn gemacht hat, und lich möchte hier an dile Regierung und an 
wir alle wissen, welche Rolle der Antisemi- alle Mitglieder des Parlaments -appellieren : 
tismus gespielt hat, um diese ganze Bar- Greifen wir diesen Faden, der offenbar etwa'S 
bafei und Fleindschaft g,egen das Menschen- entglitten ist, wieder auf ;  haben wir die Ent­
gesehlecht groß�z.üchten. �chlossenheit, raffen wir uns dazu auf, in 

Dies würde mir also sehr zweckmäßig er- kür7Jester Zeit endgültig das ganze Nazi­
scheinen, um so mehr, als wir uns nicht problem zu bereinigen, und zwar unter An­
täusCihen sollen, daß der Antisemitismus in erk,ennung einer geschichtlichen KolLektiv­
österreich heute nooh starke Wur,zeln hat, schuld aller Mitglieder und Anwärter der 
daß heute in österreich di,E'lse antisemiti- NSDAP, denn diese gesehichtliohe Kollektiv­
sehen Sehlagworte leider bis in die Reihen schuld ist zweifellos nicht abzustreiten, und 
der Arbeiterschaft hinein noch eine g,ewisse zu veI1suchen, eine möglichst klare, eindeutige 
Rolle spielen. Weil also aU diese AuffasSlul1- D iffer,enzierung zwischen den ,großen Massen 
g,en eine Gefahr darstellen - meiner Mei- der Mitläufer und den Hauptschuldigen zu 

erreichen. nung nach eine größere Gefahr als manche 
der Bücher, die wir jetzt verbieten -, weil Ich denIm schließlich daran - es wurde 
wir wissen, daß die Nazi natürlich v,ersuchen schon von meinen Vorrednern darauf hin­
werden, sich aller dieser Elemente der geisti- gewiesen -, daß es notwendig ist, zu r,eini­
gen Z,ersetzung ZiU bedienen, um wieder von gen, .daß es notwendig ilst, vieles zu beseiti­
neuem an7Jufangen, möchte ich daher am gen. Aber wenn wir nicht imstande wären, 
Schlusse den Antrag stellen, daß ein ähn- Neues, Pro,d!uktiv,es, Schöpf1eriisches, Mit­
liches Gesetz. zur Säuberung aller Bibliothe- r,eißendes dafür zu geben, wenn wir die Ge­
ken von jeglicher antisemitischer Literatur hirne der jungen Menschen eben nur von 
und jeglicher zum Rassenhaß und National- dem Dreck reinigJen, der hineingeraten ist, 
haß aufhetzenden Literatur durchgeführt aber dteses Valmum nicht mit etwas aus­
wird. Nun, ioh meine aber, daß wir nicht nur füllen, das di.e Jugend aufrüttelt, sie hoch­
die Bibliotheken reinigen müssen, sondern zieht und ihr neue Ideale bringt, dann 
daß wir möglichst ,schnell über dieSes not- werden wir nur eine Halbhieit erreicht haben. 
wendige Stückwerk hinaus weitergehen sol- Ieh möchte offen sag,en: Wir Isind, meinem 
len, daß wir österreich reinigen müssen von Gefühl nach - und ich denke, dieses Ge­
dem gesamten Nazigeistj ja, mehr noch, daß fühl teilen die breiten Massen der Bevölke­
wir mit EiuZleLmaßnahmen :wie ein solehes rung - in eine gewisse Stagnation, in eine 
Literatursäuberungs.gesetz wenig erreichen gewisse unlustige Verdrossenheit, in ein all­
werden, wenn wir nicht endlich einmal daran- zu schleppend'es T,empo der Entwicklung hin­
gehen, um das Naziproblem ein für allemal eingeraten, und es scheint mir das entsehei­
aus der Welt zu schaffen. Ich glaube, dies ist I dende Moment im Kampfe gegen den Na­
eine elementare Voraussetzung, damit all l tional:sozialisIllIUs, gegen j egliche faschistische 
die notwendigen Einzeilmaßnahmen wirksam Ideologie und gegen j,egliche faschistische 
werden. Ich möchte hier etwas -drängen. 'Vir und national�ozialistdsche Stimmung zu sein, 
sind vor .einigen Wochen, Vertreter d,er drei wenn wir alle zusammen unsere große Auf­
demokratisehen Parteien, zusammengekom..: gabe verstehen : dieser neuen, jungen Demo­
men und haben uns im wesentlichen auf eine kraUe Glanz und Werbekraft zu vIerleihen. 
Rei,he von Grundsätzen ZIUr Lösung der Nazi- In der Verg'angenheit hat der Faschtsmus 
frage geeinigt und - seither ist Hefe Stille. unter der Jugend Einfluß gewonnen, weil die 
Seither ist das - ich weiß nicht wo - irgend- Demokratie der Vergangenheit - wir alle 
wie stecken- und liegengebUeben, während wissen es - manchmal matt, trüb, f,arblos, 
uns aUen klar sein müßte, daß wir hier unwirksam und kraftlos ausgesehen 'hat. Ich 
rasch, schnell und entschlossen vorgehen gla1ube also, das müßte uns gelingen, sowohl ' 
müssen, weil wirklich ein unerträglicher Zu- dadurch, daß wir alle gemeinsam schneller 
stand in österreioh entstanden ist; unerträg- als bisher und entschlossener als bisher die 
lieh für aUe, unerträglich für die Antinazi entscheidenden Fragen des V<>Ikes aufrollen 
und unerträglich für die Massen der kleinen und zu lösen versuchen, .g�eichzeitig aber 
Mitläufer, die wirklich in eine verzweifelte ve�stehen, daß dieses Parlament die Aufgabe 
Situation hineingeraten sind - weit mehr hat, eine Arbeitsstätte zu sein, gleichzeitig 
als sehr viele der Geschickte'st,en, Geris�H�n- aber eine Tribüne der Dremokr,atie zu sein, 
sten , und Einflußreichsten. Diese Mitläufer \ eine Tribüne, von der aus über die kled.nen 
möchten endlich einmal Karheit, endlich ein- und alltägU,chen Fragen hinaus die Idee, der 
mal wissen, was geschieht mit uns IUnd was Glanz ,und die Lebendigkeit der D emokratie 
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auf die Massen des VoJkes und der Jugend 
hinausstrahlen. 

Im Zusammenhang mit einer solchen Säu­
berung möchte lich an Sie alle, an uns alle 
appellieren, d�ese unsere Aufgabe über die 
Tagesfrageu hinaus als eine große und ernste 
Aufgabe zu betrachten und ' mit aller Ent­
schlossenheit an ihre Lösung heranzugehen. 

Zum Schluß möchte ich die E n t s c  h I i e­
ß u n ,g verlesen, zu der ich -den Herrn Prä­
sidenten bitte, die Unterstützungsfrage zu 
stellen (liest) : 

"D er Nationalrat wolle beschließen: 
Die Bundesreglierung wird awgefordert, 

in einer der nächsten Sitzungen des Na­
tionalrates eine Regi'erungsvorlag,e einzu­
bring,en, die in ähnLicher Wieise wie beim 

. Literaturreinigung.sgesetz auch gegen sämt­
liche antisemitische und sonstige dem 
Rassen- oder Nationalhaß dienende SClhrift­
werke ,einschreitet." 
Der Entschließungsantrag wird g e n  ü­

g e n d  u n t e r s t ü t z t  und steht zur Ver­
handlung. 

Berichterstatter Frisch (Schlußwort) : I ch 
erkläre mich mit ·dem Antrag d,es Herrn Ab­
geordneten S e h  a r f einv;el'1standen. Sonst 
habe ich nichts zu bemerken. 

Bei der Abstimmung wird .dier Ges,etzent­
wurf, nachdem Präsident Dr. G o r  b a c h die 
Anw,esenheit der Hälft,e der Ab,geordneten 
festgestellt hat, mit der vom Abg,eordneten 
S c  h a  r f beantra,gten Abänderung mit der 
erforderlichen Z w e i d  r i t t e l  m e h r  h e i t 
in z w e i t ,e r und d r i t t e r L e  s u n .g . b e­
s c h l o s s e n. 

. Her EntschHeßUI1gsantrag F i s  e h e  r wird 
gl,eichf,alls e i n  s t i m  m i g a n g e n  0 m­
rn le n. 

Es folgt der f ü n f t e und letzte funkt der 
Tagesordnung : Bericht des Justizausschusses 
üb.er die Regi.erungsvorlage (37 d . .ß.), be­
treff,end ,ein Bundesgesetz über Abtretungen 
von Bezügen und Pfandrechte an Bezügen 
g�genüber der Republik österreich (68 d. B.). 

'Berichterstatberin Hilde Krones :  Hohes 
Haus ! In -der letzten Sitzung des National­
rates wurde dem JustiZ/ausschuß eine Re­
gierungsvorlage, betneffend ein Bundesgesetz 
über di,e Wirksamk,eit von Abtretungen und 
Pfandr·echten gegenüber der Republik öster­
reich �gewiesen. Der Justizausschuß hat 
diese Regierung·svorlage in seiner Sitzung 
vom 13. März behandelt und vorberaten. 

Im wesentlichen handelt ,es sich bei dieser 
Vorlage um die Regelung jener Forderun­
gen geg·en öffenUich-I1echtlioh Bedienstete, bei 
denen das D eutsche Reich odoer landeTe 
Körperschaften des öffentlichen Rechts als 

Drittschuldner f,estgestellt wurden. Um die 
Materie für Nichtfachleute und Nicht juristen, 
zu denen auch ich zähle, zu verdeutlichen, 
möchte ich Ihnen zwei Beispiele geben : 

Im J abre 1943 wurde der Beamte des 
Reichsg\aues Wi,en, Karl Müller, in einem 
Ebescheidungsprozeß auf einen Unterhalts­
beitra.g . für seine geschiedene Ehefrau von 
40 .9l.At und für ein minderjä,hr,i,g,es Kind von 
60 f/l.;/t v,erurteilt. Auf Betreiben der g,e­
.sehi,ed,enen Gattin hat das zuständige Amts­
gericht festgestellt, daß die Finanzkasse, be­
ziehungsweise · die Hauptkasse ,des R,eichs­
gaues Wien insgesamt 100 .9l.At pro Monat 
nicht an den Beamten auszuzahlen hat, son­
dern seiner Frau üb'erWieisen müsse. Im 
April 1945 hat der Reichsgau Wien zu be­
stehen aufgehört. Formal wäre dieses Zah­
lungsv,erbot somit hinfällig geworden. Inhalt� 
lieh ist diese Forderung S'elbstverständlich 
nicht aufgehoben, denn der Reichsgau Wien 
wurde in das Land und die Gemeinde Wien 
übengel,eitet und das Dienstv.erhältnis des 
Beamten Karl Müller auf Grund des Be­
amten-überleitungsglesetz/es auf eine neue 
Ba,sis gestellt. 

Di,e betre�bende Partei müßte somit eine 
neue Exekution führen, ,eine runbillige Härte 
un d V,erzögeI'lung für die betreibende ParteIi, 
die gerade zu dien finanZiiell schwäc.hsten 
Kreisen .gehört, rund überdies eine Belastung 
für unseren ohnedies übermäß�g bean­
spruchten Justizapparat. 

Ein zweites Beispiiel : Das KredJitinstitut A. 
hat ,einem Beamten des FinanZ/amtes Josef­
stadt im Jahre 1944 Möbel .geliefert und ha:t 
als Erstgläubiger zur Abwhlung der Schuld 
eine Gehaltsvorrnerlrung auf 80 f/l.Jt er­
wiirkt. Die ReichsfinanzkalSse wurde ver­
pfHchtet, dem Kreditinstitut diesen Betrag 
allmonatlich zu überweisen. Da die Reichs­
finanzv,erwaltung Wien ebenfalls ZJU bestehen 
aufgehört hat, wäre dJie Abtretung formell 
hinfällig geworden, aber <Lw VJergütungs­
anspruch des. OlälUbigers hat �eine Änderung 
,erfahren. Die Oberfinanzkasse Wi,en ist in die 
Finanzlandesdirektion übergeleitet worden 
und aluf Gflund des Beamten-Überleitungs­
gesetZles i'st auch ein nooes Ddenstverhältnis 
mit dem Beamten des Finanzamtes begrün­
det worden. D as Kr.editinstitut müßte also 
ebenfa.lls e,uLe neue EXiekution beantragen. 
Auf dem Gehallt des Beamten lieg,en nun etwa 
mehrere Forderungen und es entsteht die Ge­
fahr, daß der El'stgläubiger bei .einer neuen 
Exek,ution einen schlechter,en Rang erwirbt, 
eine unbillige Härte glegen den Gläubiger 
und eine Fülle von Arbeit . für unseren 
justizapparat. 

Obwohl es ddJe RepubLik österreich grund­
sätzlich ablehnt, Rechtsnachiolg.er des D eut-

11. Sitzung NR V. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 23 von 24

www.parlament.gv.at



1 46 i1. Sitzung des Natiolllalr,ates der Republik österreich. - V. {l l?  - 20. Marz 194(t 

schen Reiches zu sein, soUen doch in diesen 
Ausnahmefällen, die die Ge,setzesvorlage im 
Auge hat, die gegen das Deutsche Reich ge­
richteten und festgelegten Pfandrechte und 
Abtrebungen durch dJi,e Republik österreich 
automatisch übernommen werden. 

Die wesentlichen Bestimmungen des § 1 
des Gesetzes besagen ;somit, daß Gehalts­
pfändungen und -abtrebungen von Beamten 
weiter gelten, obwohl ein neues D ienstver-

. hältnis eingegangen wurde und obwohl ein 
DriUschuldinerwechsel e.ingetreten ist. Die 
neuen österr,eichischen .Behörden 'haben also 
auch frühere Pfandrechte und Abtr,ebungen 
voll zu berücksi,chUg,en. Es ist selbstver­
ständlich, daß die Berücksdchtigung durch 
unsere neuen Behörden nur dann möglich 
ist !Und ermöglicht werden soll, wenn sich der 
ursprüngliche D rittschuldner auf dem Gebiet 
der Republik österreich befindet. Wäre der 
Beamte bis zum April 1 945 bei einer Behörde 
in D eutschl:and beschäftigt ge,wesen und hätte 
er ,seinen Gehalt von dort bezogen, dann 
käme eine übernahme für die nun von der 
Republik österreich ausbezahlten B ezüge 
nicht in IBetracht. Dies stellt der Punkt 2 des 
§ 1 ausdriicklich fest. 

D.er § 2 regelt noch j,ene Fälle, lin denen 
vom April bis hoote bereits leine neue Exe­
kution ,auf die nelUen Bezüge geführt worden 
ist, um zu vermeiden, daß durch die auto­
matirsche Ausdehnung der Wirksamkeit der 
alten Pfandrechte nun Doppelabzüge auf dile­
�elbe Forderung eintreten. 

Der § 3 ermäohti.gt endlich das Bundes­
ministerium für Justiz, die Geltung dieses 
Gesetzes auf gleichartige Fälle auszudehnen. 

Der Justizausschuß hat die Gründe, dlie für 
die Ausarbeitung dieser Vorlage geltend ge­
macht worden sind, vollinhaltlich und ein­
stimmig anerkannt und hat nur sprachliche 
Änderungen besohlossen. So wurde der Titel 
des Gesetzes geändert. Er lautet nunmehr 
"Bundesgesetz über Abtretung.en von Be­
zügen und Pfandrechte an Bezügen gegen­
über der Republik österreich." 

D.e.r Justizausschuß stellt :den A n  t r a g: 
Der Nationalrat wolle dem vorliegenden 
Gesetzentwurf die verfassungsmäßige Zu­
.stimmung ,erteilen. 
Dile Vorl:age wird gemäß dem Antrag des 

Ausschusses in z w e i t e r und d r i t t e  r 
Lesung a n g e n 0 m m e n. 

Die Tagesordnung ist e r s c h Ö P f t. 
Von den eingelangten Regierungsvorlagen 

werden z u g  e w i e  .s ,e n.: 
65 d. B. dem Ausschuß für soziale Ver-

waltung, 
70 d. B. dem Finanz- und Budgetaussch uß, 
72 d. B. dem Verf8lSlSlUngsausschuß. 
Die n ä ;c h -s t e S i  t z  u n g findet F r  e i­

t a g, d e n  22. M ä r z, 10 U h r v o r  m i t­
t a g s, statt. 

Der Ausscbuß für soziale Verwaltung tritt 
na�h Schluß der Sitzung im Lokal II, der 
Finanz- und !Budgetausschuß um 15 Uhr im 
Lokal 111, der Verfassungsausschuß morgen 
um 10 Uhr im Lokal 11 zusammen. 

Schlui der Sitzung: 14 Uhr 10 Minuten. 
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